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FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Tag	 I N H A LT � Seite

Verordnung des Kultusministeriums  
zur Einführung des Wahlpflichtfachs Sport 
sowie zur Änderung weiterer Vorschriften 

(Verordnung zur Einführung des 
Wahlpflichtfachs Sport)

Vom 28. Juli 2023

Auf Grund von § 35 Absatz 3 Nummer 2 und 4, § 89 Ab-
satz 1, Absatz 2 Nummer 3, 4 und 5 sowie Absatz 3 des 
Schulgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), das zuletzt durch Ge-
setz vom 22. November 2022 (GBl. S. 589) geändert 
worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Änderung der Verordnung des Kultusministeriums  
über die Stundentafel der Realschule

Die Verordnung des Kultusministeriums über die Stun-
dentafel der Realschule vom 28. April 1994 (GBl. S. 286), 

die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. Juni 
2020 (GBl. S. 577, 583) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.	§ 2 wird wie folgt gefasst:

»§ 2

Wahlpflichtbereich

	 (1) Die Schülerin oder der Schüler wählt aus den Fä-
chern des Wahlpflichtbereichs ein Fach, das grund-
sätzlich bis zum Ende der Klasse 10 zu besuchen ist. 

	 (2) Abweichend von Absatz 1 kann zum Ende des 
zweiten Schulhalbjahres der Klasse 6 anstelle des 
Wahlpflichtfaches Fremdsprache ein anderes Fach des 
Wahlpflichtbereichs gewählt werden.

	 (3) Wer zum Zeitpunkt der Wahl vom Sportunterricht 
auch lediglich in einzelnen Inhaltsbereichen auf Grund 
eines ärztlichen Zeugnisses dauerhaft befreit ist, kann 
das Wahlpflichtfach Sport nicht wählen. In den Klas-
sen 7, 8 oder 9 ist in den in Satz 1 genannten Fällen 
anstelle des Wahlpflichtfachs Sport ein anderes Fach 
des Wahlpflichtbereichs zu wählen.«
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2.	§ 3a wird wie folgt gefasst:

»§ 3a

Übergangsbestimmung

	 Das Wahlpflichtfach Sport kann erstmals für Schüle-
rinnen und Schüler, die im Schuljahr 2023/2024 an 
Realschulen in den Verbünden der Eliteschulen des 
Sports, der Eliteschulen des Fußballs oder der Partner-
schulen der Olympiastützpunkte in die Klasse 7 ein-
treten, angeboten werden.«

3.	Die Anlage (Kontingentstundentafel für die Klassen 5 
bis 10 der Realschule) wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 6 der Vorbemerkungen zur Stundentafel 
wird folgender Satz angefügt:

	 »Realschulen in den Verbünden der Eliteschulen 
des Sports, der Eliteschulen des Fußballs und der 
Partnerschulen der Olympiastützpunkte können da-
neben das Wahlpflichtfach Sport anbieten.«

b)	 Die Tabelle wird wie folgt geändert:

aa)	 Unter der Zeile »Alltagskultur, Ernährung, So-
ziales« wird in einer neuen, einspaltigen Zeile 
in Spalte 1 das Wort »Sport« eingefügt.

bb)	In der Zeile »Pool für Maßnahmen zur Diffe-
renzierung und Förderung« wird in Spalte 2 die 
Zahl »18« durch die Zahl »20« ersetzt.

Artikel 2

Änderung der Notenbildungsverordnung

§ 9 Absatz 2 der Notenbildungsverordnung vom 5. Mai 
1983 (GBl. S. 324), die zuletzt durch Artikel 14 der Ver-
ordnung vom 18. Juni 2020 (GBl. S. 577, 589) geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt:

»Im Wahlpflichtfach Sport der Realschule können je-
weils bis zu zwei Klassenarbeiten durch praktische Leis-
tungen ersetzt werden.«

Artikel 3

Änderung der Realschulversetzungsordnung

In § 9 Absatz 1 Satz 2 der Realschulversetzungsordnung 
vom 19. April 2016 (GBl. S. 308, 313), die zuletzt durch 
Artikel 4 der Verordnung vom 27. Juni 2018 (GBl. 
S. 280, 282) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
»maßgebend« die Wörter »; dies gilt nicht für das Wahl-
pflichtfach Sport« eingefügt.

Artikel 4 

Änderung der Realschulabschlussprüfungsordnung

Die Realschulabschlussprüfungsordnung vom 4. Juni 
2019 (GBl. S. 241, 252), die zuletzt durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 21. Juni 2022 (GBl. S. 347, 348) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	§ 13 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 5 Satz 5 werden nach dem Wort »berück-
sichtigt« die Wörter »; dies gilt nicht für das Wahl-
pflichtfach Sport« eingefügt.

b)	 In Absatz 7 Satz 4 wird die Angabe »4,4« durch die 
Angabe »4,0« ersetzt.

2.	Folgender Abschnitt 4 wird angefügt:

» A B S C H N I T T  4

Sonderbestimmungen

§ 21

Wahlpflichtfach Sport an Realschulen  
in den Verbünden der Eliteschulen des Sports,  

der Eliteschulen des Fußballs und der  
Partnerschulen der Olympiastützpunkte

	 (1) Für das Wahlpflichtfach Sport an den Realschulen 
in den Verbünden der Eliteschulen des Sports, der 
Eliteschulen des Fußballs und der Partnerschulen der 
Olympiastützpunkte gelten die Bestimmungen dieser 
Verordnung zu den Wahlpflichtfächern Technik sowie 
Alltagskultur, Ernährung, Soziales entsprechend, so-
weit nichts anderes bestimmt ist.

	 (2) Im Wahlpflichtfach Sport wird eine praktische Prü-
fung durchgeführt, für die das Kultusministerium zen-
trale Prüfungsmaßstäbe vorgibt. Für die Prüfung wird 
von der Schulleiterin oder dem Schulleiter ein Fach-
ausschuss gebildet, dem neben der Fachlehrkraft der 
Schülerin oder des Schülers als Leitung eine weitere 
Lehrkraft angehört, letztere zugleich mit der Aufgabe, 
das Protokoll zu führen. Die Aufgabenstellungen müs-
sen sich auf die Bildungsstandards der Klassen 7 bis 
10 beziehen. Ein Prüfungsgespräch findet nicht statt. 
Im Anschluss an die Prüfung setzt der Fachausschuss 
die Note fest und teilt sie der Schülerin oder dem 
Schüler auf Wunsch mit. Können sich die beiden be-
teiligten Fachlehrkräfte auf keine Note einigen, so 
wird die Note aus dem auf die erste Dezimale errech-
neten Durchschnitt der Bewertungen beider Mitglie-
der gebildet.

	 (3) Für die Berechnung der Prüfungsleistung im Wahl-
pflichtfach Sport werden die schriftliche und die prak-
tische Prüfung gleich gewichtet.

	 (4) Das Wahlpflichtfach Sport ist kein Prüfungsgegen-
stand der Realschulabschlussprüfung für Schul-
fremde.«

Artikel 5 

Änderung der Werkrealschulverordnung

Die Werkrealschulverordnung vom 4. Juni 2019 (GBl. 
S. 241, 258), die durch Artikel 6 der Verordnung vom  
18. Juni 2020 (GBl. S. 577, 583) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
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1.	§ 3 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 werden die Wörter »(Alltagskultur, 
Ernährung, Soziales oder Technik)« gestrichen.

bb)	In Satz 2 werden nach dem Wort »maßgebend« 
die Wörter »; dies gilt nicht für das Wahl-
pflichtfach Sport« eingefügt.

b)	 Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:

	 »Wer zum Zeitpunkt der Wahl vom Sportunterricht 
auch lediglich in einzelnen Inhaltsbereichen auf 
Grund eines ärztlichen Zeugnisses dauerhaft befreit 
ist, kann das Wahlpflichtfach Sport nicht wählen. In 
den Klassen 7, 8 oder 9 ist in den in Satz 3 genann-
ten Fällen anstelle des Wahlpflichtfachs Sport ein 
anderes Fach des Wahlpflichtbereichs zu wählen.«

2.	§ 11a wird wie folgt gefasst:

»§ 11a

Übergangsbestimmung

	 Das Wahlpflichtfach Sport kann erstmals für Schüle-
rinnen und Schüler, die im Schuljahr 2023/2024 an 
Werkrealschulen und Hauptschulen in den Verbünden 
der Eliteschulen des Sports, der Eliteschulen des Fuß-
balls oder der Partnerschulen der Olympiastützpunkte 
in die Klasse 7 eintreten, angeboten werden.«

3.	Die Anlage (Kontingentstundentafel für die Werkreal-
schule) wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 6 der Vorbemerkungen zur Stundentafel 
wird folgender Satz angefügt:

	 »Werkrealschulen und Hauptschulen in den Ver-
bünden der Eliteschulen des Sports, der Eliteschu-
len des Fußballs und der Partnerschulen der Olym-
piastützpunkte können daneben das Wahlpflicht-
fach Sport anbieten.«

b)	 Die Tabelle wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Wörter »Alltagskultur, Ernährung und So-
ziales« werden durch die Wörter »Alltagskul-
tur, Ernährung, Soziales« ersetzt.

bb)	Unter der Zeile »Alltagskultur, Ernährung, So-
ziales« wird einer neuen, einspaltigen Zeile in 
Spalte 1 das Wort »Sport« eingefügt.

Artikel 6 

Änderung der Werkrealschulabschlussprüfungsordnung

Die Werkrealschulabschlussprüfungsordnung vom 4. Juni 
2019 (GBl. S. 241, 247), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 21. Juni 2022 (GBl. S. 347, 348) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	§ 13 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 5 Satz 5 werden nach dem Wort »berück-
sichtigt« die Wörter »; dies gilt nicht für das Wahl-
pflichtfach Sport« eingefügt.

b)	 In Absatz 7 Satz 4 wird die Angabe »4,4« durch die 
Angabe »4,0« ersetzt.

2.	Folgender Abschnitt 4 wird angefügt:

» A B S C H N I T T  4

Sonderbestimmungen

§ 21

Wahlpflichtfach Sport an Werkrealschulen  
in den Verbünden der Eliteschulen des Sports,  

der Eliteschulen des Fußballs und der  
Partnerschulen der Olympiastützpunkte

	 (1) Für das Wahlpflichtfach Sport an den Werkreal-
schulen in den Verbünden der Eliteschulen des Sports, 
der Eliteschulen des Fußballs und der Partnerschulen 
der Olympiastützpunkte gelten die Bestimmungen 
dieser Verordnung zu den Wahlpflichtfächern Technik 
sowie Alltagskultur, Ernährung, Soziales entsprechend, 
soweit nichts anderes bestimmt ist.

	 (2) Im Wahlpflichtfach Sport wird eine praktische Prü-
fung durchgeführt, für die das Kultusministerium zen-
trale Prüfungsmaßstäbe vorgibt. Für die Prüfung wird 
von der Schulleiterin oder dem Schulleiter ein Fach-
ausschuss gebildet, dem neben der Fachlehrkraft der 
Schülerin oder des Schülers als Leitung eine weitere 
Lehrkraft angehört, letztere zugleich mit der Aufgabe, 
das Protokoll zu führen. Die Aufgabenstellungen müs-
sen sich auf die Bildungsstandards der Klassen 7 bis 
10 beziehen. Ein Prüfungsgespräch findet nicht statt. 
Im Anschluss an die Prüfung setzt der Fachausschuss 
die Note fest und teilt sie der Schülerin oder dem 
Schüler auf Wunsch mit. Können sich die beiden be-
teiligten Fachlehrkräfte auf keine Note einigen, so 
wird die Note aus dem auf die erste Dezimale errech-
neten Durchschnitt der Bewertungen beider Mitglie-
der gebildet.

	 (3) Für die Berechnung der Prüfungsleistung im Wahl-
pflichtfach Sport werden die schriftliche und die prak-
tische Prüfung gleich gewichtet.

	 (4) Das Wahlpflichtfach Sport ist kein Prüfungsgegen-
stand der Werkrealschulabschlussprüfung für Schul-
fremde.«

Artikel 7

Änderung der Hauptschulabschlussprüfungsordnung

Die Hauptschulabschlussprüfungsordnung vom 4. Juni 
2019 (GBl. S. 241), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 21. Juni 2022 (GBl. S. 347) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.	§ 13 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 3 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

	 »3.	die Gesamtleistungen neben
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a)	 der Note »ungenügend« in einem oder

b)	 der Note »mangelhaft« in zwei der maßgeben-
den Fächer

	 in keinen weiteren maßgebenden Fächern geringer 
als mit der Note »ausreichend« bewertet sind oder 
für diese weiteren Fächer ein sinnvoller Ausgleich 
gegeben ist; ausgeglichen werden können

aa)	 die Note »ungenügend« durch die Note »sehr 
gut« in einem anderen maßgebenden Fach oder 
durch die Note »gut« in zwei anderen maßge-
benden Fächern,

bb)	die Note »mangelhaft« durch mindestens die 
Note »gut« in einem anderen maßgebenden 
Fach.«

b)	 In Satz 7 werden nach dem Wort »berücksichtigt« 
die Wörter »; dies gilt nicht für das Wahlpflichtfach 
Sport« eingefügt.

2.	§ 20 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »Ist das Bestehen der Prüfung auf Grund der Gesamt-
leistung im Fach Englisch nicht möglich, bleibt die 
Gesamtleistung in diesem Fach bei der Feststellung 
nach Satz 1 unberücksichtigt; auf Wunsch der Schüle-
rin oder des Schülers wird für das Fach im Abschluss-
zeugnis keine Note ausgebracht.«

Artikel 8

Änderung der Verordnung des Kultusministeriums  
über die Schulen besonderer Art

Die Verordnung des Kultusministeriums über die Schu-
len besonderer Art vom 4. Juni 2009 (GBl. S. 254), die 
zuletzt durch Artikel 12 der Verordnung vom 18. Juni 
2020 (GBl. S. 577, 589) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.	§ 13a wird folgender Absatz 4 angefügt:

	 »(4) In Schulen besonderer Art in den Verbünden der 
Eliteschulen des Sports, der Eliteschulen des Fußballs 
und der Partnerschulen der Olympiastützpunkte kann 
das Wahlpflichtfach Sport erstmals für Schülerinnen 
und Schüler, die im Schuljahr 2023/2024 an werkreal-
schul- oder realschulbezogenen Klassen in die Klasse 7 
eintreten, angeboten werden. Satz 1 gilt entsprechend 
für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 
2023/2024 an realschulbezogenen Klassen der Inte
grierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried in 
Klasse 8 eintreten.«

2.	Anlage 1 (Kontingentstundentafel für die Staudinger-
Gesamtschule Freiburg i. Br. (Werkrealschule / Haupt-
schule)) wird wie folgt geändert:

a)	 Die Vorbemerkung zur Stundentafel wird wie folgt 
geändert:

aa)	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »Einzeln genannte Fächer im Wahlpflichtbe-

reich sind: Alltagskultur, Ernährung, Soziales 
(AES), Technik und Sport.«

bb)	Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

	 »Wahlpflichtbereich Klasse 7 bis 10: Technik 
oder AES. Daneben kann das Wahlpflichtfach 
Sport angeboten werden, wenn die Schule Eli-
teschule des Sports, Eliteschule des Fußballs 
oder Partnerschule der Olympiastützpunkte 
ist.«

b)	 Die Tabelle wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Wörter »Alltagskultur, Ernährung und So-
ziales« werden durch die Wörter »Alltags
kultur, Ernährung, Soziales« ersetzt.

bb)	Unter der Zeile »Alltagskultur, Ernährung, So-
ziales« wird in einer neuen, einspaltigen Zeile 
in Spalte 1 das Wort »Sport« eingefügt.

3.	Anlage 2 (Kontingentstundentafel für die Staudinger-
Gesamtschule Freiburg i. Br. (Realschule)) wird wie 
folgt geändert:

a)	 Die Vorbemerkung zur Stundentafel wird wie folgt 
geändert:

aa)	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »Einzeln genannte Fächer im Wahlpflichtbe-
reich sind: Alltagskultur, Ernährung, Soziales 
(AES), Technik, zweite Fremdsprache und 
Sport.«

bb)	Absatz 11 wird wie folgt gefasst:

	 »Wahlpflichtbereich Klasse 7 bis 10: Technik, 
AES oder zweite Fremdsprache. Daneben kann 
das Wahlpflichtfach Sport angeboten werden, 
wenn die Schule Eliteschule des Sports, Elite-
schule des Fußballs oder Partnerschule der 
Olympiastützpunkte ist.«

cc)	 Absatz 15 wird wie folgt gefasst:

	 »Das zweite Wahlpflichtfach (Musik oder Bil-
dende Kunst) beginnt in Klasse 9.«

b)	 Die Tabelle wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Wörter »Alltagskultur, Ernährung und So-
ziales« werden durch die Wörter »Alltags
kultur, Ernährung, Soziales« ersetzt.

bb)	Unter der Zeile »Zweite Fremdsprache« wird 
in einer neuen, einspaltigen Zeile in Spalte 1 
das Wort »Sport« eingefügt.

cc)	 Die Wörter »Musik, Bildende Kunst, Sport« 
werden durch die Wörter »Musik, Bildende 
Kunst« ersetzt.

4.	Anlage 4 (Kontingentstundentafel für die Internationale 
Gesamtschule Heidelberg (Werkrealschule / Haupt-
schule)) wird wie folgt geändert:

a)	 Die Vorbemerkung zur Stundentafel wird wie folgt 
geändert:
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aa)	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »Einzeln genannte Fächer im Wahlpflicht
bereich sind: Alltagskultur, Ernährung Soziales 
(AES), Technik und Sport.«

bb)	Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

	 »Wahlpflichtbereich Klasse 7 bis 10: Technik 
oder AES. Daneben kann das Wahlpflichtfach 
Sport angeboten werden, wenn die Schule Eli-
teschule des Sports, Eliteschule des Fußballs 
oder Partnerschule der Olympiastützpunkte 
ist.«

b)	 Die Tabelle wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Wörter »Alltagskultur, Ernährung und So-
ziales« werden durch die Wörter »Alltags
kultur, Ernährung, Soziales« ersetzt.

bb)	Unter der Zeile »Alltagskultur, Ernährung, So-
ziales« werden in einer neuen Zeile in Spalte 1 
das Wort »Sport«, in Spalte 2 die Angabe »–« 
und in Spalte 3 die Zahl »12« eingefügt.

5.	Anlage 5 (Kontingentstundentafel für die Internatio-
nale Gesamtschule Heidelberg (Realschule)) wird wie 
folgt geändert:

a)	 Die Vorbemerkung zur Stundentafel wird wie folgt 
geändert:

aa)	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »Einzeln genannte Fächer im Wahlpflicht
bereich sind: Alltagskultur, Ernährung Soziales 
(AES), Technik, zweite Fremdsprache und 
Sport.«

bb)	Absatz 11 wird wie folgt gefasst:

	 »Wahlpflichtbereich Klasse 7 bis 10: Technik, 
AES oder zweite Fremdsprache. Daneben kann 
das Wahlpflichtfach Sport angeboten werden, 
wenn die Schule Eliteschule des Sports, Elite-
schule des Fußballs oder Partnerschule der 
Olympiastützpunkte ist.«

b)	 Die Tabelle wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Wörter »Alltagskultur, Ernährung und So-
ziales« werden durch die Wörter »Alltags
kultur, Ernährung, Soziales« ersetzt.

bb)	Unter der Zeile »Alltagskultur, Ernährung, So-
ziales« werden in einer neuen Zeile in Spalte 1 
das Wort »Sport«, in Spalte 2 die Angabe »–« 
und in Spalte 3 die Zahl »12« eingefügt.

6.	Anlage 7 (Kontingentstundentafel für die Integrierte 
Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (Werkreal-
schule / Hauptschule)) wird wie folgt geändert:

a)	 Die Vorbemerkung zur Stundentafel wird wie folgt 
geändert:

aa)	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »Einzeln genannte Fächer im Wahlpflichtbe-
reich sind: Alltagskultur, Ernährung Soziales 
(AES), Technik, Arbeitslehre und Sport.«

bb)	Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

	 »Wahlpflichtbereich Klasse 7 bis 10: Technik 
oder AES. Daneben kann das Wahlpflichtfach 
Sport angeboten werden, wenn die Schule Eli-
teschule des Sports, Eliteschule des Fußballs 
oder Partnerschule der Olympiastützpunkte 
ist.«

b)	 Die Tabelle wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Wörter »Alltagskultur, Ernährung und So-
ziales« werden durch die Wörter »Alltags
kultur, Ernährung, Soziales« ersetzt.

bb)	Unter der Zeile »Alltagskultur, Ernährung, So-
ziales« wird in einer neuen einspaltigen Zeile 
in Spalte 1 das Wort »Sport« eingefügt.

7.	Die Anlage 8 (Kontingentstundentafel für die Integ-
rierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (Real-
schule)) wird wie folgt geändert:

a)	 Die Vorbemerkung zur Stundentafel wird wie folgt 
geändert:

aa)	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »Einzeln genannte Fächer im Wahlpflichtbe-
reich sind: Alltagskultur, Ernährung Soziales 
(AES), Technik, zweite Fremdsprache, Arbeits-
lehre und Sport.«

bb)	Absatz 11 wird wie folgt gefasst:

	 »Wahlpflichtbereich Klasse 8 bis 10: Technik, 
AES, zweite Fremdsprache oder Naturwissen-
schaftliches Profil. Daneben kann das Wahl-
pflichtfach Sport angeboten werden, wenn die 
Schule Eliteschule des Sports, Eliteschule des 
Fußballs oder Partnerschule der Olympiastütz-
punkte ist.«

b)	 Die Tabelle wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Wörter »Alltagskultur, Ernährung und So-
ziales« werden durch die Wörter »Alltags
kultur, Ernährung, Soziales« ersetzt.

bb)	Unter der Zeile »Alltagskultur, Ernährung, So-
ziales« wird in einer neuen, einspaltigen Zeile 
in Spalte 1 das Wort »Sport« eingefügt.

Artikel 9

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
bb tritt mit Wirkung vom 1. August 2020 in Kraft.

Stuttgart, den 28. Juli 2023� Schopper



310	 GBl. vom 18. August 2023� Nr. 14

Verordnung zur Neuorganisation  
der Laufbahnbefähigung für den  

gehobenen technischen Forstdienst und  
zum Erwerb der forstlichen Sachkunde

Vom 31. Juli 2023

Es wird verordnet auf Grund von

1.	§ 16 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 9. No-
vember 2010 (GBl. S. 793, 794), das zuletzt durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 4. April 2023 (GBl. S. 137, 
141) geändert worden ist, im Benehmen mit dem In-
nenministerium und dem Finanzministerium und

2.	§ 21 Absatz 5 Nummer 2 und § 55 Absatz 4 des Lan-
deswaldgesetzes (LWaldG) vom 31. August 1995 
(GBl. S. 685), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 44) geändert worden 
ist: 

Artikel 1

Verordnung des Ministeriums Ländlicher Raum  
über die Qualifizierung mit Prüfung für den gehobenen 
technischen Forstdienst und die forstliche Sachkunde 

(Qualifizierungs- und Prüfungsordnung gehobener  
technischer Forstdienst – QuaPrOgtF)

INHALTSÜBERSICHT

Abschnitt 1 
Allgemein

§ 1	 Geltungsbereich
§ 2	� Laufbahnbefähigung für den gehobenen technischen Forst-

dienst
§ 3	 Qualifizierung zum Erwerb der forstlichen Sachkunde
§ 4	 Ziel der Qualifizierung mit Prüfung

Abschnitt 2 
Qualifizierung

§ 5	 Zuständigkeiten
§ 6	 Qualifizierungsstelle
§ 7	 Qualifizierungsleitung, Fachbetreuung
§ 8	 Einstellung und Zulassung zum Traineeprogramm
§ 9	 Dauer und Gliederung des Traineeprogramms
§ 10	 Qualifizierungsplan
§ 11	 Unterbrechung der Qualifizierung mit Prüfung
§ 12	 Teilzeitregelung
§ 13	 Zulassung zur Prüfung

Abschnitt 3 
Prüfung

§ 14	 Zweck der Prüfung
§ 15	 Prüfungsbehörde
§ 16	 Zusammensetzung des Prüfungsausschusses
§ 17	 Niederschrift zur Prüfung
§ 18	 Prüfung, Durchführung
§ 19	 Schriftliche Prüfung
§ 20	 Mündliche Waldprüfung
§ 21	 Bewertung
§ 22	 Nachteilsausgleich
§ 23	 Rücktritt, Fernbleiben
§ 24	 Täuschungsversuch
§ 25	 Verfahrensfehler

§ 26	 Wiederholung der Prüfung
§ 27	 Feststellung der Gesamtbewertung
§ 28	 Zertifikatausstellung Traineeprogramm
§ 29	 Prüfungsakten

Abschnitt 4 
Forstliche Sachkunde, Anrechnung anderweitig erbrachter Leistungen, 
Übergangsvorschrift

§ 30	� Qualifizierungsprogramm zum Erwerb der forstlichen Sach-
kunde

§ 31	 Anrechnung anderweitig erbrachter Leistungen
§ 32	 Übergangsvorschrift

Anlage 1	 Erklärung zu § 8 Absatz 2 Nummer 3

Anlage 2	� Antrag auf Zulassung zum Traineeprogramm zu § 8 Absatz 4, 
§ 12 Absatz 1 und § 29 Absatz 1

Anlage 3	� Rahmenplan zum Traineeprogramm zu § 9 Absatz 3 und 5, 
§ 13 Absatz 1 Nummer 3, § 19 Absatz 1, § 20 Absatz 3 und 
§ 31

Anlage 4	 Qualifizierungsplan zu § 10 Absatz 1

Anlage 5	� Ausbildungsnachweis zu § 9 Absatz 8, § 13, § 22 Absatz 3 
und § 29 Absatz 1

Anlage 6	� Bewertung mündliche Waldprüfung zu § 20 Absatz 4 und 
§ 29 Absatz 1

Anlage 7	� Antrag auf Zulassung zum Qualifizierungsprogramm zum 
Erwerb der forstlichen Sachkunde zu § 12 Absatz 1 und 
§ 30 Absatz 1 Nummer 2

Anlage 8	� Rahmenplan zum Erwerb der forstlichen Sachkunde zu § 30 
Absatz 1 Nummer 4 bis 7 und 9, Absatz 3 Nummer 2 und 
§ 31

A B S C H N I T T  1

Allgemein

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Qualifizierung mit Prüfung 

1.	als Voraussetzung zum Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung für den gehobenen technischen Forstdienst nach 
§ 5 Nummer 2 der Laufbahnverordnung MLR (LVO-
MLR) beim Land, bei den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden sowie den sonstigen der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts (Anstellungsträger) 
sowie

2.	für den Erwerb der forstlichen Sachkunde nach § 21 
Absatz 5 Nummer 2 LWaldG.

§ 2

Laufbahnbefähigung für den gehobenen  
technischen Forstdienst

Wer die Qualifizierung mit Prüfung für den gehobenen 
technischen Forstdienst (Traineeprogramm) erfolgreich 
abschließt, erfüllt eine Voraussetzung, um die Laufbahn-
befähigung für den gehobenen technischen Forstdienst 
nach § 5 Nummer 2 LVO-MLR zu erwerben. Wer die 
Laufbahnbefähigung nach § 5 LVO-MLR erlangt, erwirbt 
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zugleich den Nachweis der forstlichen Sachkunde nach 
§ 3.

§ 3

Qualifizierung zum Erwerb der forstlichen Sachkunde

Wer die Qualifizierung mit Prüfung zum Erwerb der 
forstlichen Sachkunde (Qualifizierungsprogramm) nach 
§ 30 erfolgreich abschließt, erfüllt die Voraussetzung 
zum Erwerb der forstlichen Sachkunde nach § 21 Ab-
satz 5 Nummer 2 LWaldG. Der Erwerb der forstlichen 
Sachkunde berechtigt dazu, Betreuungsleistungen im 
Privatwald zu erbringen, mit Ausnahme der Befähigung 
Betriebsgutachten nach § 3 Absatz 3 Nummer 2 der Pri-
vatwaldverordnung zu erstellen.

§ 4

Ziel der Qualifizierung mit Prüfung

Die Qualifizierung mit Prüfung nach § 1 verfolgt das 
Ziel, die Teilnehmenden sowohl durch theoretische Lehr-
einheiten als auch durch eine umfassende, frühzeitige 
und intensive Einbindung in das spätere berufliche Um-
feld zur selbständigen und verantwortungsbewussten 
Wahrnehmung ihrer künftigen Aufgaben zu befähigen. 
Im Traineeprogramm werden den Teilnehmenden da
rüber hinaus verwaltungsspezifische Inhalte und Abläufe 
vermittelt. Neben der fachlichen Ausbildung wird auch 
das Verständnis für rechtliche, wirtschaftliche und sozi-
ale Fragen gefördert sowie die interkulturelle Kompe-
tenz als auch die Führungs-, Persönlichkeits- und Sozial-
kompetenz weiterentwickelt.

A B S C H N I T T  2

Qualifizierung

§ 5

Zuständigkeiten

(1) Die oberste Forstbehörde ist für die grundsätzliche 
Ausgestaltung der Qualifizierung mit Prüfung verant-
wortlich.

(2) Zulassungsbehörde für das Trainee- und Qualifizie-
rungsprogramm ist die höhere Forstbehörde nach § 1 
Nummer 4 und 5 der Vor-Ort-Zuständigkeitsverordnung 
Forst und Jagdabgabe.

(3) Die Zulassungsbehörde ist zuständig für

1.	die Erlaubnis des Wechsels der Qualifizierungsstelle 
nach § 6 Absatz 3,

2.	die förmliche Zulassung zur Qualifizierung nach § 8 
Absatz 5,

3.	die Zulassung von zeitlichen oder inhaltlichen Abwei-
chungen nach § 9 Absatz 8,

4.	die Genehmigung sowie Anpassung des Qualifizie-
rungsplans nach § 10 Absatz 3,

5.	die Zulassung von begründeten Ausnahmen bei einer 
Unterbrechung der Qualifizierung mit Prüfung nach 
§ 11 Satz 5,

6.	die Bewilligung von Teilzeit nach § 12 Absatz 1 Satz 1 
und

7.	die Zulassung zu den Prüfungen nach § 13 Absatz 1 
Satz 1 sowie die Entscheidung über Abweichungen von 
den Zulassungsvoraussetzungen nach § 13 Absatz 1 
Satz 2.

§ 6

Qualifizierungsstelle

(1) Jeder Anstellungsträger nach § 1 Nummer 1, bei dem 
mindestens eine forstliche Fachkraft angestellt ist, die 
die Laufbahnbefähigung für den gehobenen technischen 
Forstdienst oder für den höheren Forstdienst hat, kann 
Qualifizierungsstelle sein.

(2) Die Qualifizierungsstelle ist für die inhaltliche Aus-
gestaltung und Qualitätssicherung der Qualifizierung mit 
Prüfung vor Ort verantwortlich.

(3) Sofern die Qualifizierungsstelle einzelne Qualifizie-
rungsabschnitte nach § 9 Absatz 2 nicht vollständig an-
bieten kann, kann die Zulassungsbehörde erlauben, dass 
die berufspraktische Tätigkeit bei einer Qualifizierungs-
stelle eines anderen Anstellungsträgers erfüllt wird.

§ 7

Qualifizierungsleitung, Fachbetreuung

(1) Die Qualifizierungsleitung ist eine vom Anstellungs-
träger zu bestimmende Person, die über die Laufbahn
befähigung für den gehobenen technischen Forstdienst 
oder höheren Forstdienst verfügt. Sie leitet und über-
wacht das Trainee- oder Qualifizierungsprogramm. Sie 
trägt vor Ort die Gesamtverantwortung für die Qualifizie-
rung der Teilnehmenden nach den Bestimmungen dieser 
Verordnung.

(2) Die Qualifizierungsleitung benennt zur Sicherstel-
lung einer individuellen Beratung und Betreuung für jede 
Teilnehmende oder jeden Teilnehmenden eine Fachbe-
treuung, die mindestens über die Laufbahnbefähigung für 
den gehobenen technischen Forstdienst verfügt. Die 
Fachbetreuung steht den Teilnehmenden während des ge-
samten Trainee- oder Qualifizierungsprogramms als An-
sprechperson zur Verfügung und steuert vor Ort federfüh-
rend die inhaltliche Ausgestaltung der Qualifizierung. 
Die Qualifizierungsleitung soll nicht zugleich die Funk-
tion der Fachbetreuung wahrnehmen.

§ 8

Einstellung und Zulassung zum Traineeprogramm

(1) Das Auswahlverfahren wird vom einstellenden An-
stellungsträger festgelegt.
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(2) Voraussetzung für die Zulassung zum Traineepro-
gramm sind

1.	mindestens der Abschluss eines forstwirtschaftlich 
orientierten Diplomstudiengangs an einer Fachhoch-
schule oder eines forstwirtschaftlich orientierten Ba-
chelor-Studiengangs an einer Hochschule; bei auslän-
dischen Abschlüssen ist eine Zeugnisbewertung der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen von der 
Bewerberin oder dem Bewerber vorzulegen,

2.	der Besitz eines gültigen Jagdscheins,

3.	eine schriftliche Erklärung nach Anlage 1, dass weder 
strafrechtliche Ermittlungs- oder Strafverfahren noch 
Disziplinarverfahren anhängig sind und

4.	ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 1 Satz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes (BZRG), das nicht älter 
als drei Monate sein soll; § 30 Absatz 5 BZRG bleibt 
unberührt.

Die erforderlichen Nachweise nach Nummer 1 bis 3 sind 
der Qualifizierungsstelle im Original oder als Kopie 
schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Das Führungs-
zeugnis nach Nummer 4 ist beim Bundeszentralregister 
zu beantragen und der Qualifizierungsstelle im Original 
vorzulegen, sofern es der Behörde nicht unmittelbar nach 
§ 30 Absatz 5 BZRG übersandt wird.

(3) Als Voraussetzung für die Zulassung genügt als 
Nachweis nach Absatz 2 Nummer 1 auch eine von der 
jeweiligen Fachhochschule oder Hochschule ausgestellte 
Studienbestätigung mit der vorläufigen Durchschnitts-
note, in der alle zu erbringenden Leistungen für den er-
folgreichen Abschluss des Studienganges enthalten sind. 
Das Abschlusszeugnis ist bis spätestens 31. Oktober ei-
nes Jahres nachzureichen. Bis dahin steht das Ausbil-
dungsverhältnis unter dem Vorbehalt des fristgemäßen 
Nachreichens und kann bei Nichtvorlage aufgehoben 
werden.

(4) Die Qualifizierungsstelle hat anhand der vorgelegten 
Nachweise das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Zulassung zum Traineeprogramm zu prüfen und dies im 
Antrag auf Zulassung zum Traineeprogramm nach An-
lage 2 zu bestätigen. Der Antrag ist anschließend von der 
Qualifizierungsstelle bis spätestens 30. Juni eines Jahres 
bei der Zulassungsbehörde zur Prüfung vorzulegen.

(5) Die Zulassungsbehörde prüft den von der Qualifi
zierungsstelle vorgelegten Antrag auf Zulassung zum 
Traineeprogramm, in der Regel innerhalb von zwei Wo-
chen, ob der Antrag den Anforderungen nach Absatz 2 
entspricht. Verlangt die Zulassungsbehörde von der Qua-
lifizierungsstelle die Vorlage von Einzelnachweisen nach 
Absatz 2, so sind diese von der Qualifizierungsstelle in-
nerhalb von fünf Arbeitstagen nach Zugang der Auffor-
derung der Zulassungsbehörde vorzulegen. Nach erfolg-
ter Prüfung und fruchtlosem Ablauf der Frist nach Satz 2, 
hat die Zulassungsbehörde über die förmliche Zulassung 
der bewerbenden Person zum Traineeprogramm zu ent-
scheiden. 

(6) Die Einstellung in das Traineeprogramm erfolgt nach 
Zugang der förmlichen Zulassung bei der Qualifizie-
rungsstelle.

(7) Die Bewerbungsunterlagen, insbesondere von denje-
nigen, die sich erfolglos beworben haben, sind nach der 
rechtskräftigen Entscheidung, wer an der Ausbildung 
teilnimmt, vom Anstellungsträger zu löschen oder zu 
vernichten, solange und soweit diese nicht im Rahmen 
eines Rechtsstreits benötigt werden.

§ 9

Dauer und Gliederung des Traineeprogramms

(1) Das Traineeprogramm dauert 104 Wochen. Es be-
ginnt am 1. Juli eines Jahres.

(2) Das Traineeprogramm gliedert sich in die Qualifizie-
rungsabschnitte Ausbildungsphase und Praxisphase.

(3) Die Ausbildungsphase umfasst 52 Wochen und bein-
haltet

1.	sechs Wochen verpflichtende Lehrgänge und Semi-
nare mit den in Anlage 3 Spalte D als lehrgangsrele-
vant gekennzeichneten Inhalten in Spalte A, die nach 
§ 3 Absatz 1 und 4 Nummer 3 des ForstBW-Gesetzes 
von der Anstalt des öffentlichen Rechts Forst Baden-
Württemberg organisiert und angeboten werden; die 
Anmeldung zu den verpflichtenden Lehrgängen und 
Seminaren erfolgt durch die Teilnehmenden direkt bei 
der Zulassungsbehörde, 

2.	26 Wochen Regelausbildungszeit im forstlichen Re-
vierdienst unter Einbeziehung mindestens der in An-
lage 3 Spalte C mit Buchstabe R gekennzeichneten 
Inhalte in Spalte A,

3.	12 Wochen Regelausbildungszeit im Innendienst, in 
einer Forstbehörde nach § 62 LWaldG oder der Anstalt 
des öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg 
oder eines ihrer Forstbezirke, unter Einbeziehung min-
destens der in Anlage 3 Spalte C mit Buchstabe I ge-
kennzeichneten Inhalte in Spalte A,

4.	vier Wochen Wahllehrgänge und -seminare nach Ab-
satz 6 und

5.	vier Wochen einer Hospitation nach Absatz 7.

Werden in der Ausbildungsphase im Qualifizierungsplan 
nach § 10 keine Wahllehrgänge nach Absatz 6 oder eine 
Hospitation nach Absatz 7 vorgesehen, so sind diese feh-
lenden Zeiten als Ausbildungszeit in den Teilbereichen 
forstlicher Revierdienst oder Innendienst zu erbringen.

(4) Von der Qualifizierungsstelle kann auf die Ausbil-
dung im forstlichen Revierdienst oder im Innendienst ein 
Schwerpunkt gelegt werden, in dem die Regelausbil-
dungszeiten nach Absatz 3 Nummer 2 oder 3 um maxi-
mal vier Wochen angepasst werden. Dabei dürfen fol-
gende Mindestausbildungszeiten nicht unterschritten 
werden:



Nr. 14	 GBl. vom 18. August 2023� 313

1.	Schwerpunkt im forstlichen Revierdienst, die Ausbil-
dungszeit im Innendienst verringert sich auf eine Min-
destdauer von acht Wochen,

2.	Schwerpunkt im Innendienst, die Ausbildungszeit im 
forstlichen Revierdienst verringert sich auf eine Min-
destdauer von 22 Wochen.

Die Ausbildungszeit der Teilabschnitte forstlicher Re-
vierdienst und Innendienst muss zusammen immer min-
destens eine Dauer von 38 Wochen umfassen. 

(5) Die Praxisphase schließt sich an die Ausbildungs-
phase an und umfasst ebenfalls 52 Wochen. Ziel ist die 
vertiefte praktische Anwendung der Ausbildungsinhalte 
des Rahmenplans nach Anlage 3 Spalte A. Der Umfang 
der praktischen Anwendungen richtet sich dabei nach 
den in Anlage 3 Spalte B gefassten Intensitätsstufen. Des 
Weiteren soll die Übertragung von erweiterten Verant-
wortlichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Aufgabe 
der forstlichen Revierleitung oder forstlichen Sachbear-
beitung erfolgen, insbesondere auch als Vorbereitung für 
die erste Verwendung beim jeweiligen Anstellungsträger. 
Werden in der Praxisphase Wahllehrgänge und -seminare 
nach Absatz 6 belegt oder eine Hospitation nach Absatz 
7 durchgeführt, so sind diese Zeiten auf die Dauer der 
Praxisphase anzurechnen.

(6) Wahllehrgänge und -seminare sind mit einem zeit
lichen Umfang von vier Wochen und individuellen 
Schwerpunkten zu belegen. Die Inhalte wählen die Teil-
nehmenden im Einvernehmen mit der Fachbetreuung 
aus. Die Wahllehrgänge und -seminare sollen insbeson-
dere auch zum Kennenlernen von spezifischen Fachan-
wendungen des Anstellungsträgers dienen. Eine Bele-
gung der Wahllehrgänge und -seminare soll in der Regel 
im Qualifizierungsabschnitt Ausbildungsphase erfolgen. 
Eine Belegung kann aber auch in der Praxisphase erfol-
gen.

(7) Eine Hospitation mit einer Dauer von maximal vier 
Wochen ist auf freiwilliger Basis möglich. Ziel ist es, 
eine andere Führungsebene beim Anstellungsträger, eine 
andere Qualifizierungsstelle, die Forstliche Versuchs- 
und Forschungsanstalt Baden-Württemberg oder einen 
privatwirtschaftlichen Betrieb kennen zu lernen. Die 
Durchführung kann in der Ausbildungsphase oder Pra-
xisphase erfolgen.

(8) Zeitliche oder inhaltliche Abweichungen vom Trai-
neeprogramm nach Absatz 3 bis 7 sind auf Antrag einer 
oder eines Teilnehmenden nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen und mit Genehmigung der Zulassungs-
behörde nach § 10 Absatz 3 möglich, sofern die Abwei-
chungen für sinnvoll erachtet werden und das Qualifizie-
rungsziel erreicht wird. Diese Abweichungen sind im 
Qualifizierungsplan nach § 10 sowie im Ausbildungs-
nachweis nach Anlage 5 zu dokumentieren.

§ 10

Qualifizierungsplan

(1) Zwischen der Qualifizierungsstelle und der oder  
dem Teilnehmenden wird innerhalb der ersten vier Wo-
chen der Qualifizierung mit Prüfung ein für beide Seiten 
verbindlicher, schriftlicher Qualifizierungsplan nach An-
lage 4 abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der beson-
deren Gegebenheiten der Qualifizierungsstelle werden 
im Qualifizierungsplan die Gliederung der Qualifi
zierung mit Prüfung und wichtige organisatorische Eck-
punkte, insbesondere zu möglichen Unterbrechungen 
nach § 11 oder der Teilzeitregelung nach § 12, abgebildet.

(2) Der Qualifizierungsplan ist der Zulassungsbehörde 
unverzüglich zur Genehmigung schriftlich oder elektro-
nisch vorzulegen. Verändern sich im Laufe der Qualifi-
zierung mit Prüfung wichtige Rahmenbedingungen, so 
ist der Qualifizierungsplan anzupassen, sofern sonst das 
Ziel der Qualifizierung nicht erreicht werden kann. Eine 
Anpassung des Qualifizierungsplans muss ebenfalls der 
Zulassungsbehörde zur Genehmigung schriftlich oder 
elektronisch vorgelegt werden. 

(3) Der Qualifizierungsplan oder eine Anpassung des 
Qualifizierungsplans gilt als genehmigt, wenn innerhalb 
von vier Wochen nach Vorlage keine schriftliche oder 
elektronische Beanstandung von der Zulassungsbehörde 
erfolgt.

§ 11

Unterbrechung der Qualifizierung mit Prüfung

Wird die Qualifizierung mit Prüfung durch Krankheit 
oder aus einem anderen wichtigen Grund, zum Beispiel 
Elternzeit oder Pflegebedürftigkeit eines nahen Angehö-
rigen nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes (Pfle-
geZG), länger als sechs Wochen pro Qualifizierungsab-
schnitt unterbrochen, kann der Qualifizierungsabschnitt 
entsprechend verlängert werden, soweit dies zur Errei-
chung des Ausbildungsziels erforderlich ist. Die Vorlage 
eines ärztlichen Zeugnisses nach § 14 Absatz 5 des Ge-
sundheitsdienstgesetzes (ÖGDG), das nicht von der be-
handelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt sein 
darf, kann verlangt werden. Nachdem rechtskräftig über 
den Sachverhalt entschieden wurde, sind die ärztlichen 
Unterlagen, die dieser Entscheidung zugrunde liegen, zu 
löschen oder zu vernichten. Soweit erforderlich, ist ein 
Vermerk über das ärztliche Zeugnis zu fertigen und dem 
Qualifizierungsplan beizufügen. Die Zulassungsbehörde 
kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

§ 12

Teilzeitregelung

(1) Auf Antrag nach Anlage 2 oder 7 kann die Zu
lassungsbehörde bewilligen, dass die Qualifizierung  
mit Prüfung im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung mit 
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einem Beschäftigungsumfang von 50 Prozent absolviert 
wird bei

1.	tatsächlicher Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren 
oder eines nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen nach § 7 Absatz 3 PflegeZG oder

2.	festgestellter Schwerbehinderteneigenschaft oder 
Gleichstellung nach § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch,

soweit Gründe der Ausbildung nicht entgegenstehen. Ein 
Antrag auf Teilzeit ist von der oder dem Teilnehmenden 
der Qualifizierung mit Prüfung spätestens fünf Arbeits-
tage vor der Antragstellung auf Zulassung zur Qualifi
zierung mit Prüfung bei der Qualifizierungsstelle vorzu-
legen. Die Regelungen nach § 8 Absatz 4 gelten sinnge-
mäß. Nachdem rechtskräftig über den Antrag auf Teilzeit 
entschieden wurde, sind die eingereichten Unterlagen 
nach Nummer 1 oder 2 zu löschen oder zu vernichten. 
Soweit erforderlich, ist ein Vermerk über die eingereich-
ten Unterlagen zu fertigen und dem Antrag nach An- 
lage 2 oder 7 beizufügen.

(2) In der Qualifizierung mit Prüfung in Teilzeit sind alle 
Lehrgänge und Seminare nach § 9 Absatz 3 Nummer 1 
und Absatz 6 in Vollzeit abzuleisten. Der berufsprakti-
sche Teil der Ausbildungsphase nach § 9 Absatz 3 Num-
mer 2 und 3, die Praxisphase nach § 9 Absatz 5 und eine 
freiwillige Hospitation nach § 9 Absatz 7 sind in Teilzeit 
abzuleisten. Der Beschäftigungsumfang im Traineepro-
gramm in Teilzeit beträgt 47,47 Prozent.

(3) Die Dauer des Traineeprogramms erhöht sich auf 208 
Wochen. Die Ausbildungszeiten verlängern sich für

1.	den forstlichen Revierdienst nach § 9 Absatz 3 Num-
mer 2 auf eine Regelausbildungszeit von 52 Wochen 
und bei einer Schwerpunktsetzung im Innendienst 
nach § 9 Absatz 4 Nummer 2 auf eine Mindestdauer 
von 44 Wochen,

2.	den Innendienst nach § 9 Absatz 3 Nummer 3 auf eine 
Regelausbildungszeit von 24 Wochen und bei einer 
Schwerpunktsetzung im forstlichen Revierdienst nach 
§ 9 Absatz 4 Nummer 1 auf eine Mindestdauer von  
16 Wochen,

3.	die Praxisphase nach § 9 Absatz 5 auf eine Dauer  
von 104 Wochen und 

4.	die freiwillige Hospitation nach § 9 Absatz 7 auf eine 
Dauer von maximal acht Wochen.

Die Teilabschnitte nach Satz 2 Nummer 1 und 2 müssen 
zusammen eine Mindestdauer von 76 Wochen umfassen.

(4) Die konkrete Ausgestaltung der Qualifizierung mit 
Prüfung in Teilzeit ist zwischen der oder dem Teilneh-
menden und der Qualifizierungsstelle auszuarbeiten und 
im Qualifizierungsplan zu dokumentieren. Die Regelun-
gen nach § 10 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 13

Zulassung zur Prüfung

(1) Zu den Prüfungen nach § 18 Absatz 1 wird von der 
Zulassungsbehörde nur zugelassen, wer innerhalb der 
Ausbildungsphase

1.	alle verpflichtenden Lehrgänge und Seminare nach § 9 
Absatz 3 Nummer 1 absolviert hat,

2.	mindestens 38 Wochen nach § 9 Absatz 4 oder im Fall 
einer Teilzeitregelung mindestens 76 Wochen nach 
§ 12 Absatz 3 Satz 3 der Ausbildungszeit im forst
lichen Revierdienst und Innendienst erbracht hat und

3.	wem die in Anlage 3 Spalte E als prüfungsrelevant 
geltenden Inhalte des Rahmenplans in Anlage 3 Spalte 
A vollständig vermittelt wurden. 

Die Zulassungsbehörde kann in begründeten Ausnahme-
fällen, die nicht die Prüfungsinhalte betreffen, von den 
relevanten Voraussetzungen abweichen. Die Abwei-
chung mit Begründung sowie der dazu ergangene Be-
scheid sind in Anlage 5 zu dokumentieren.

(2) Spätestens eine Woche vor dem von der Prüfungsbe-
hörde nach § 15 Absatz 1 festgelegten Termin der schrift-
lichen Prüfung ist von der Qualifizierungsstelle der von 

1.	dem Prüfling,

2.	der Qualifizierungsleitung und 

3.	der Fachbetreuung

unterschriebene Ausbildungsnachweis nach Anlage 5 
schriftlich oder elektronisch bei der Prüfungsbehörde 
einzureichen. Darin wird bestätigt, dass die nach Absatz 1 
geforderten Zulassungsvoraussetzungen vollständig vor-
liegen. 

(3) Zur schriftlichen Prüfung wird nicht zugelassen, wer 
den Ausbildungsnachweis verspätet einreicht. Die Prü-
fung gilt als nicht unternommen.

A B S C H N I T T  3

Prüfung

§ 14

Zweck der Prüfung

In der Prüfung soll nachgewiesen werden, dass die Teil-
nehmenden ihre während der forstlichen Qualifizierung 
erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und fachlichen 
Kompetenzen in der Praxis anwenden und für eine kon-
krete Problemstellung adäquate Lösungen systematisch 
erarbeiten können.

§ 15

Prüfungsbehörde

(1) Prüfungsbehörde für das Trainee- oder Qualifizie-
rungsprogramm ist die höhere Forstbehörde nach § 1 
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Nummer 4 und 5 der Vor-Ort-Zuständigkeitsverordnung 
Forst und Jagdabgabe.

(2) Die Prüfungsbehörde ist zuständig für

  1.	die Bestellung des Prüfungsausschusses nach § 16 
Absatz 2,

  2.	die Bestellung einer Protokollführerin oder eines 
Protokollführers für den Prüfungsausschuss nach 
§ 17 Absatz 1,

  3.	die Erstellung der schriftlichen Prüfung sowie für die 
Festlegung von Ort und Zeit der schriftlichen Prü-
fung nach § 19 Absatz 1 Satz 5 und 6,

  4.	die Festlegung von Ort und Zeit der mündlichen 
Waldprüfung nach § 20 Absatz 2,

  5.	die Bekanntgabe der Bewertungsergebnisse nach 
§ 19 Absatz 2 Satz 7 und § 20 Absatz 6 Satz 3 gegen-
über den Teilnehmenden,

  6.	die Gewährung von Maßnahmen zum Nachteilsaus-
gleich nach § 22 Absatz 1,

  7.	die Heilung von Verfahrensfehlern nach § 25 Ab- 
satz 1,

  8.	die Festlegung der Wiederholung einer Prüfung im 
Verhinderungsfall nach § 26 Satz 2,

  9.	die Feststellung der Gesamtbewertung nach § 27 Ab-
satz 1,

10.	die Ausfertigung und Aushändigung des Zertifikats 
nach § 28 Absatz 1 Satz 1 oder § 30 Absatz 2 Satz 1,

11.	die Anerkennung der forstlichen Sachkunde auf-
grund von in anderen Bundesländern oder bei einem 
anderen Arbeitgeber erbrachten Ausbildungs- und 
Prüfungsleistungen nach § 30 Absatz 2 und

12.	die Anrechnung anderweitig erbrachter Leistungen 
nach § 31.

§ 16

Zusammensetzung des Prüfungsausschusses

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus der vorsitzenden 
Person, die aus der Prüfungsbehörde kommt sowie neun 
Fachprüfenden aus unterschiedlichen Bereichen der Lan-
desforstverwaltung, der unteren Forstbehörden oder von 
Forst Baden-Württemberg. Für die vorsitzende Person 
und jedes weitere Mitglied des Prüfungsausschusses ist 
eine Stellvertretung zu benennen. Alle Mitglieder und 
Stellvertretungen müssen die Laufbahnbefähigung für 
den gehobenen technischen Forstdienst oder höheren 
Forstdienst besitzen. Die stellvertretenden Fachprüfen-
den können wechselseitig eingesetzt werden und sind 
keiner oder keinem speziellen Fachprüfenden als Stell-
vertretung zugeordnet.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Stellvertretungen werden von der Prüfungsbehörde im 
Einvernehmen mit der obersten Forstbehörde für die 
Dauer von fünf Jahren bestellt. Eine Wiederbestellung ist 
zulässig.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Stellvertretungen sind in ihren Entscheidungen und in 
ihrer Prüftätigkeit nicht an Weisungen gebunden und zur 
Verschwiegenheit über alle Prüfungsangelegenheiten 
verpflichtet. Hierüber werden sie vor Beginn der Prüfung 
von der vorsitzenden Person oder ihrer Stellvertretung 
belehrt.

(4) Die vorsitzende Person des Prüfungsausschusses 
oder ihre Stellvertretung leitet die Prüfung. Der Prü-
fungsausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der vorsit-
zenden Person.

(5) Für die Bewertung der mündlichen Waldprüfung 
nach § 20 werden innerhalb des Prüfungsausschusses 
zwei Prüfungskommissionen gebildet. Eine Prüfungs-
kommission besteht jeweils aus drei Fachprüfenden nach 
Absatz 1 oder deren Stellvertretungen, von denen eine 
Fachprüfende oder ein Fachprüfender Prüfungskommis-
sionsvorsitzende oder Prüfungskommissionsvorsitzen-
der ist. Sie oder er hat die Schriftführung während der 
mündlichen Waldprüfung inne. Die oder der Prüfungs-
kommissionsvorsitzende wird von der vorsitzenden Per-
son des Prüfungsausschusses bestimmt.

(6) Die Beratungen des Prüfungsausschusses und der 
Prüfungskommissionen sind nicht öffentlich.

§ 17

Niederschrift zur Prüfung

(1) Die von der Prüfungsbehörde bestellte Protokoll
führerin oder der Protokollführer fertigt über den Verlauf 
der Prüfung sowie über Beratungen und Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses eine Niederschrift. Darin sind ins-
besondere aufzunehmen:

1.	die Namen der Prüflinge, der Fachprüfenden und der 
Mitglieder der Prüfungskommissionen,

2.	Ort, Zeit und Dauer der Prüfungen nach § 18 Absatz 1,

3.	die Prüfungsthemen nach § 19 Absatz 1 Satz 3 und die 
Prüfungsgebiete nach § 20 Absatz 3 Satz 3,

4.	gegebenenfalls ein gewährter Nachteilsausgleich nach 
§ 22 und

5.	besondere, die Prüfungssituationen beeinflussende 
Vorkommnisse, insbesondere Störungen und Täu-
schungshandlungen.

(2) Die Niederschrift ist von der vorsitzenden Person des 
Prüfungsausschusses und von der Protokollführerin oder 
dem Protokollführer zu unterzeichnen.

(3) Die Protokollführerin oder der Protokollführer unter-
stützt auch die vorsitzende Person des Prüfungsaus-
schusses bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Prüfung und ist zur Verschwiegenheit über alle Prüfungs-
angelegenheiten verpflichtet.
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§ 18

Prüfung, Durchführung

(1) Die Prüfung des Trainee- oder Qualifizierungspro-
gramms besteht aus

1.	einer schriftlichen Prüfung nach § 19 und 

2.	einer mündlichen Waldprüfung nach § 20.

(2) Die Prüfungen sollen mindestens einmal jährlich 
durch die Prüfungsbehörde durchgeführt werden. 

(3) Die Prüfungen gehen je zur Hälfte in die Gesamt
bewertung der Prüfung nach § 27 Absatz 2 ein.

§ 19

Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung ist ein Multiple-Choice-Test 
mit einer Dauer von zwei Stunden. Die schriftliche Prü-
fung wird nach Absolvierung aller verpflichtenden Lehr-
gänge und Seminare durchgeführt. Die im Rahmenplan 
nach Anlage 3 in Spalte E mit Buchstaben S gekenn-
zeichneten Inhalte in Spalte A sind Gegenstand der 
schriftlichen Prüfung. Die Dozierenden der verpflichten-
den Lehrgänge formulieren für die Prüfung aus den The-
men ihres jeweiligen Unterrichts Aufgaben, die einen 
Aufgabenpool bilden. Die Prüfungsbehörde erstellt aus 
dem Aufgabenpool den Multiple-Choice-Test. Die Prü-
fungsbehörde bestimmt auch Ort und Zeit der schrift
lichen Prüfung und teilt diese den Prüflingen und dem 
Prüfungsausschuss spätestens acht Wochen vor dem Prü-
fungstermin mit. Die schriftliche Prüfung kann als Vor-
Ort-Prüfung in analoger oder digitaler Form durchgeführt 
werden.

(2) Für die Bewertung der schriftlichen Prüfung bestimmt 
die vorsitzende Person des Prüfungsausschusses eine 
Fachprüfende oder einen Fachprüfenden. Die Bewertung 
der Antworten zu den einzelnen Fragen des Multiple-
Choice-Tests erfolgt nach viertel, halben oder vollen 
Punkten. Die Summe der Einzelantworten wird kaufmän-
nisch auf volle Punkte gerundet. Die Gesamtbewertung 
der schriftlichen Prüfung erfolgt mit einer Punktzahl 
nach § 21 Absatz 2. Die schriftliche Prüfung ist bestan-
den, wenn mindestens 16 Punkte erreicht werden. Der 
Multiple-Choice-Test ist mit der Bewertung von der oder 
dem von der vorsitzenden Person des Prüfungsausschus-
ses bestimmten Fachprüfenden unverzüglich der Prü-
fungsbehörde vorzulegen. Die Prüfungsbehörde gibt den 
Prüflingen die Bewertung spätestens vier Wochen nach 
der Prüfung schriftlich oder elektronisch bekannt.

§ 20

Mündliche Waldprüfung

(1) Die mündliche Waldprüfung ist spätestens 12 Wochen 
nach Abschluss der Ausbildungsphase durchzuführen.  

In der mündlichen Waldprüfung sollen die Prüflinge an 
Prüfungsobjekten zeigen, dass sie die für die Beantwor-
tung der Aufgabenstellung erforderlichen Fachkenntnisse 
und Fertigkeiten besitzen und diese lösungsorientiert an-
wenden können.

(2) Die Prüfungsbehörde bestimmt Ort und Zeit der 
mündlichen Waldprüfung und teilt diese den Prüflingen 
und dem Prüfungsausschuss spätestens acht Wochen vor 
dem Prüfungstermin mit.

(3) Die mündliche Waldprüfung ist eine Einzelprüfung. 
Sie umfasst vier Prüfungsgebiete. Gegenstand der Prü-
fungsgebiete sind die im Rahmenplan nach Anlage 3 in 
Spalte E mit Buchstaben M gekennzeichneten Inhalte in 
Spalte A. Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungsge-
biete fest, soweit er nicht eine Prüfungskommission da-
mit betraut. Die Prüfung dauert pro Prüfungsgebiet für 
jeden Prüfling mindestens zehn, höchstens 15 Minuten.

(4) Jeder Prüfling wird von einer Prüfungskommission 
nach § 16 Absatz 5 Satz 2 geprüft. Die Leistung pro Prü-
fungsgebiet wird in gemeinsamer Beratung der Prü-
fungskommission mit vollen Punkten nach § 21 Absatz 3 
bewertet. Kommt eine Einigung nicht zustande, so ent-
scheidet die oder der Prüfungskommissionsvorsitzende. 
Der Prüfungsverlauf ist von der oder dem Prüfungskom-
missionsvorsitzenden in einem stichwortartigen Proto-
koll über die gestellten Fragen, die gegebenen Antworten 
und deren Bewertung auf einem Bewertungsbogen nach 
Anlage 6 festzuhalten. Das stichwortartige Protokoll ist 
im Anschluss an die Prüfung von allen Mitgliedern der 
Prüfungskommission zu unterschreiben. Während der 
mündlichen Waldprüfung müssen alle Mitglieder der 
Prüfungskommission anwesend sein.

(5) Fachprüfende dürfen nicht in eine Prüfungskommis-
sion berufen werden, wenn sie bei der gleichen Quali
fizierungsstelle wie der Prüfling beschäftigt sind.

(6) Die Gesamtbewertung der mündlichen Waldprüfung 
ist die Punktsumme der vier bewerteten Prüfungsgebiete. 
Die mündliche Waldprüfung ist bestanden, wenn die Ge-
samtbewertung nach § 21 Absatz 4 mindestens 10 Punkte 
beträgt. Die Gesamtbewertung ist von der vorsitzenden 
Person des Prüfungsausschusses unverzüglich der Prü-
fungsbehörde vorzulegen und wird von der Prüfungsbe-
hörde den Prüflingen spätestens vier Wochen nach der 
Prüfung schriftlich oder elektronisch bekannt gegeben.

(7) Die vorsitzende Person des Prüfungsausschusses 
kann Personen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft 
machen, insbesondere Vertretungen von Waldbesitzen-
den, die Anwesenheit bei der Prüfung, mit Ausnahme der 
Beratung der Prüfungskommission und der Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses, gestatten, soweit dadurch der 
Ablauf der Prüfung nicht beeinträchtigt wird.
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§ 21

Bewertung

(1) Für die Bewertungen in den einzelnen Prüfungen und 
die Feststellung der Gesamtbewertung nach § 27 Absatz 
2 gelten folgende Notenbezeichnungen und Prüfungsno-
ten

1.	sehr gut:	 1,0 bis 1,4	� die Leistung entspricht 
den Anforderungen 

			   in besonderem Maße,

2.	gut:	 1,5 bis 2,4	� die Leistung entspricht 
den Anforderungen 

			   in vollem Maße,

3.	befriedigend:	 2,5 bis 3,4	� die Leistung entspricht 
den Anforderungen

			   im allgemeinen Maße,

4.	ausreichend:	 3,5 bis 4,4	� die Leistung weist zwar 
Mängel auf, entspricht 
aber im Ganzen noch den 
Anforderungen,

5.	mangelhaft:	 4,5 bis 5,4	� die Leistung entspricht 
nicht den Anforderungen, 
sie lässt jedoch erkennen, 
dass gewisse Grundkennt-
nisse vorhanden sind und

6.	ungenügend:	 5,5 bis 6,0	� die Leistung entspricht 
den Anforderungen nicht, 
selbst die Grundkennt-
nisse sind so lückenhaft, 
dass die Mängel in abseh-
barer Zeit nicht behoben 
werden können,

wobei die Noten für Bewertungen der Prüfungen und der 
Feststellung der Gesamtbewertung stets mit einer Dezi-
malstelle auszuweisen sind.

(2) Die Gesamtbewertung der schriftlichen Prüfung wird 
nach einem progressiven Punkteschlüssel mit folgender 
Punkteskala den Prüfungsnoten zugeordnet:

Erreichte 
Punktzahl Note  

Erreichte 
Punktzahl Note

32 1,0 15 4,6

31 1,1 14 4,7

30 1,3 13 4,9

29 1,5 12 5,0

28 1,8 11 5,2

27 2,2 10 5,4

26 2,4 9 5,5

25 2,7 8 5,5

24 2,9 7 5,6

23 3,1 6 5,6

22 3,3 5 5,7

21 3,5 4 5,7

20 3,7 3 5,8

19 3,9 2 5,8

18 4,1 1 5,9

17 4,3 0 6,0

16 4,4

(3) Die Bewertung der vier Prüfungsgebiete in der münd-
lichen Waldprüfung wird jeweils mit folgender Punkte-
skala den Notenbezeichnungen zugeordnet:

1.	sehr gut:	 8 Punkte,

2.	gut:	 7 bis 6 Punkte,

3.	befriedigend:	 5 Punkte,

4.	ausreichend:	 4 bis 3 Punkte,

5.	mangelhaft:	 2 bis 1 Punkte,

6.	ungenügend:	 0 Punkte.

(4) Die Gesamtbewertung der mündlichen Waldprüfung 
wird nach einem linearen Punkteschlüssel mit folgender 
Punkteskala den Prüfungsnoten zugeordnet:

Erreichte 
Punktzahl Note  

Erreichte 
Punktzahl Note

32 1,0 15 3,6

31 1,1 14 3,8

30 1,3 13 3,9

29 1,4 12 4,1

28 1,6 11 4,3

27 1,8 10 4,4

26 1,9 9 4,6

25 2,1 8 4,7

24 2,2 7 4,9

23 2,4 6 5,0

22 2,5 5 5,2

21 2,7 4 5,3

20 2,8 3 5,5

19 3,0 2 5,7

18 3,2 1 5,8

17 3,3 0 6,0

16 3,5

(5) Die schriftliche Prüfung ist bestanden, wenn die Ge-
samtbewertung mindestens mit der Prüfungsnote 4,4 
nach Absatz 2 abgeschlossen wird. Die mündliche Wald-
prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtbewertung min-
destens mit der Prüfungsnote 4,4 nach Absatz 4 abge-
schlossen wird.
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§ 22

Nachteilsausgleich

(1) Bei prüfungsunabhängigen Beeinträchtigungen eines 
Prüflings, die die Anfertigung der schriftlichen Prüfung 
oder die mündliche Waldprüfung erschweren, kann die 
Prüfungsbehörde, auf schriftlichen oder elektronischen 
Antrag, angemessene Maßnahmen zum Ausgleich der 
Beeinträchtigungen treffen; auf den Nachweis von Fähig-
keiten, die zum Leistungsbild der abgenommenen Prü-
fung gehören, darf nicht verzichtet werden. Die Prüflinge 
sind mit Bekanntgabe der Prüfungstermine der schriftli-
chen Prüfung und der mündlichen Waldprüfung durch die 
Prüfungsbehörde schriftlich oder elektronisch auf die 
Möglichkeit einer Antragstellung hinzuweisen.

(2) Als Ausgleichsmaßnahmen können insbesondere Ru-
hepausen, die nicht auf die Bearbeitungszeit angerechnet 
werden, gewährt, die Bearbeitungszeit angemessen ver-
längert oder persönliche, sächliche oder kommunikative 
Hilfsmittel oder Assistenzen zugelassen werden. Werden 
Ruhepausen gewährt oder wird die Bearbeitungszeit ver-
längert, so darf die Zeit der Ruhepausen und der Verlän-
gerung pro Prüfung zwei Stunden nicht überschreiten. 

(3) Die Beeinträchtigung ist darzulegen und durch ein 
ärztliches Zeugnis nach § 14 Absatz 5 ÖGDG, das die für 
die Beurteilung nötigen medizinischen Befundtatsachen 
sowie deren Auswirkung auf die Prüfung enthalten muss, 
nachzuweisen. Ein Attest einer Ärztin oder eines Arztes, 
die oder der den Prüfling behandelt oder behandelt hat, 
reicht nicht aus. Die Prüfungsbehörde kann im Einzelfall 
die Vorlage von Originalen verlangen. Nachdem rechts-
kräftig über den jeweiligen Sachverhalt entschieden 
wurde, sind die ärztlichen Unterlagen, die dieser Ent-
scheidung zugrunde liegen, zu löschen oder zu vernich-
ten. Soweit erforderlich, ist ein Vermerk über das ärzt
liche Zeugnis dem Ausbildungsnachweis nach Anlage 5 
oder der Niederschrift zur Prüfung beizufügen.

(4) Nachteilsausgleiche dürfen sich nicht nachteilig auf 
die Bewertung der Prüfungsleistungen auswirken und 
dürfen nicht in das Zertifikat nach § 28 Absatz 1 oder 
§ 30 Absatz 2 aufgenommen werden.

§ 23

Rücktritt, Fernbleiben

(1) Ist ein Prüfling wegen Krankheit oder aus einem an-
deren wichtigen Grund gehindert, an der schriftlichen 
Prüfung oder der mündlichen Waldprüfung teilzuneh-
men, wird der Rücktritt auf schriftlichen oder elektroni-
schen Antrag genehmigt. Der Antrag ist unverzüglich 
nach Eintreten des wichtigen Grundes beim Prüfungs-
ausschuss einzureichen. Über das Vorliegen eines wichti-
gen Grundes entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Ge-
nehmigung ist ausgeschlossen, wenn bis zum Eintritt der 
Prüfungsunfähigkeit Prüfungsleistungen erbracht wor-

den sind und nach deren Ergebnis die Prüfung nicht be-
standen werden kann.

(2) Im Falle einer Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis 
vorzulegen, das die für die Beurteilung der Prüfungsun-
fähigkeit nötigen medizinischen Befundtatsachen sowie 
deren Auswirkung auf die Prüfung enthalten muss. Der 
Prüfungsausschuss kann ein ärztliches Zeugnis nach § 14 
Absatz 5 ÖGDG verlangen, sofern sich Zweifel am Vor-
liegen einer prüfungsrelevanten gesundheitlichen Beein-
trächtigung nicht auf andere Weise ausräumen lassen. 
Nachdem rechtskräftig über den Sachverhalt entschieden 
wurde, sind die ärztlichen Unterlagen, die dieser Ent-
scheidung zugrunde liegen, zu löschen oder zu vernich-
ten. Soweit erforderlich, ist ein Vermerk über das ärzt
liche Zeugnis der Niederschrift zur Prüfung beizufügen. 
Sonstige wichtige Gründe sind in geeigneter Weise 
glaubhaft zu machen. 

(3) Hat sich ein Prüfling in Kenntnis oder fahrlässiger 
Unkenntnis einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 
oder eines anderen, den Rücktritt rechtfertigenden Grun-
des, der Prüfung ganz oder teilweise unterzogen, kann 
ein Rücktrittsgesuch wegen dieses Grundes nachträglich 
nicht mehr geltend gemacht werden. Fahrlässige Un-
kenntnis liegt insbesondere dann vor, wenn bei Anhalts-
punkten für eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht 
unverzüglich eine ärztliche Klärung herbeigeführt 
wurde. In jedem Fall ist die Geltendmachung eines 
Rücktrittsgrundes ausgeschlossen, wenn nach Abschluss 
der schriftlichen Prüfung oder der mündlichen Waldprü-
fung vier Wochen verstrichen sind.

(4) Genehmigt der Prüfungsausschuss den Rücktritt, gilt 
die schriftliche Prüfung oder die mündliche Waldprüfung 
als nicht unternommen. Wird der Rücktritt nicht geneh-
migt, so kann die schriftliche Prüfung oder die münd
liche Waldprüfung fortgesetzt werden, andernfalls gilt 
die schriftliche Prüfung oder die mündliche Waldprüfung 
als nicht bestanden und ist mit der Note »ungenügend« 
(0 Punkte) zu bewerten.

(5) Bleibt ein Prüfling der schriftlichen Prüfung oder der 
mündlichen Waldprüfung insgesamt fern oder gibt bei 
der schriftlichen Prüfung keine Arbeit ab, so gilt dies als 
Rücktrittserklärung von der Prüfung, wenn gegenüber 
dem Prüfungsausschuss nicht unverzüglich etwas Ande-
res erklärt wird. Absatz 1 bis 4 gilt entsprechend.

§ 24

Täuschungsversuch

(1) Begeht ein Prüfling bei der schriftlichen Prüfung 
oder der mündlichen Waldprüfung eine Täuschung oder 
einen Täuschungsversuch, benutzt oder führt nicht zuge-
lassene Hilfsmittel nach Bekanntgabe der Prüfungsauf-
gaben mit sich, setzt die Bearbeitung nach Ende der Be-
arbeitungszeit fort, versucht, das Ergebnis einer Prüfung 
durch Einflussnahme auf Fachprüfende zu beeinflussen, 
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verstößt gegen Weisungen der Fachprüfenden, die einem 
ungestörten Prüfungsablauf dienen oder verstößt in sons-
tiger Weise zu eigenem oder fremdem Vorteil gegen die 
Ordnung, kann der Prüfungsausschuss oder im Fall der 
mündlichen Waldprüfung die Prüfungskommission, die 
Prüfungsleistung mit 0 Punkten bewerten. In minder 
schweren Fällen kann ein Punktabzug erfolgen oder von 
der Verhängung einer Sanktion abgesehen werden. 

(2) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung 
oder ein entsprechender Verdacht festgestellt, ist der 
Sachverhalt bei der schriftlichen Prüfung von der Auf-
sichtsperson, bei der mündlichen Waldprüfung von der 
oder dem Prüfungskommissionsvorsitzenden, zu proto-
kollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung bis zur Ent-
scheidung über die Täuschungshandlung vorläufig fort. 
Kann eine Entscheidung des Prüfungsausschusses oder 
im Fall der mündlichen Waldprüfung der Prüfungskom-
mission nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, entschei-
det die vorsitzende Person des Prüfungsausschusses. 
Liegt eine Täuschungshandlung vor, kann in besonders 
schweren Fällen der Prüfling von der weiteren Teilnahme 
an der Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prüfungs-
leistung kann mit 0 Punkten bewertet werden.

(3) Besteht der Verdacht des Mitsichführens oder Benut-
zens unzulässiger Hilfsmittel, ist der Prüfling verpflich-
tet, an der Aufklärung mitzuwirken und die Hilfsmittel 
herauszugeben. Verweigert er die Mitwirkung oder die 
Herausgabe, kann die Prüfungsleistung mit 0 Punkten 
bewertet werden.

(4) Wird innerhalb einer Frist von drei Jahren nach Aus-
händigung des Zertifikats nach § 28 Absatz 1 oder § 30 
Absatz 2 eine Täuschungshandlung bekannt, kann die 
Prüfungsbehörde die Prüfung für nicht bestanden erklä-
ren und das Zertifikat durch Aufforderung zur Aushändi-
gung des Originals einziehen. Diese Entscheidung ist nur 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten, nachdem die 
Prüfungsbehörde von der Täuschungshandlung Kenntnis 
erlangt hat, zulässig. Die Entscheidung ergeht als Ver-
waltungsakt und ist der betroffenen Person zuzustellen.

§ 25

Verfahrensfehler

(1) Die Prüfungsbehörde kann Beeinträchtigungen des 
Prüfungsablaufs oder sonstige Verfahrensfehler von 
Amts wegen oder auf Antrag eines Prüflings durch ge-
eignete Maßnahmen oder Anordnungen heilen. Sie kann 
insbesondere anordnen, dass Prüfungsleistungen von 
einzelnen oder von allen Prüflingen zu wiederholen sind, 
oder bei Verletzung der Chancengleichheit eine Schreib-
verlängerung oder eine andere angemessene Ausgleichs-
maßnahme verfügen.

(2) Beeinträchtigungen des Prüfungsablaufs sind wäh-
rend der schriftlichen Prüfung gegenüber der Aufsichts-
person und während der mündlichen Waldprüfung ge-

genüber der oder dem Prüfungskommissionsvorsitzen-
den unverzüglich zu rügen. Nicht rechtzeitig gerügte 
Beeinträchtigungen sind unbeachtlich.

(3) Hat die Prüfungsbehörde wegen einer rechtzeitig ge-
rügten Beeinträchtigung des Prüfungsablaufs oder wegen 
eines sonstigen Verfahrensfehlers keine oder eine nicht 
ausreichende Ausgleichsmaßnahme getroffen, so hat der 
Prüfling unverzüglich nach Abschluss der mängelbehaf-
teten schriftlichen Prüfung oder der mängelbehafteten 
mündlichen Waldprüfung, spätestens jedoch einen Monat 
nach diesem Zeitpunkt, die für erforderlich gehaltenen 
Maßnahmen schriftlich oder elektronisch bei der Prü-
fungsbehörde zu beantragen. Der Antrag darf keine Be-
dingungen enthalten und kann nach Bekanntgabe der Be-
wertung der betroffenen Prüfungsleistungen nicht zu-
rückgenommen werden. Wird der Antrag nicht rechtzei-
tig gestellt, ist der Verfahrensfehler unbeachtlich.

§ 26

Wiederholung der Prüfung

Jede nicht bestandene schriftliche Prüfung oder mündli-
che Waldprüfung kann beim nächstmöglichen Prüfungs-
termin einmal wiederholt werden. Die Prüfungsbehörde 
bestimmt den Prüfungstermin und teilt diesen, nebst Ort 
und Zeit, den Prüflingen und dem Prüfungsausschuss 
spätestens acht Wochen vorher mit.

§ 27

Feststellung der Gesamtbewertung

(1) Die Prüfungsbehörde stellt die Gesamtbewertung der 
Prüfung fest.

(2) Zur Berechnung der Gesamtbewertung werden die 
erreichten Noten der schriftlichen Prüfung und der 
mündlichen Waldprüfung zusammengezählt. Die so er-
rechnete Summe wird anschließend durch zwei geteilt 
und kaufmännisch auf eine Dezimalstelle gerundet. Das 
Trainee- oder Qualifizierungsprogramm ist insgesamt 
bestanden, wenn es mindestens mit der Gesamtbewer-
tung 4,4 nach § 21 Absatz 1 abgeschlossen wird.

(3) Die Gesamtbewertung wird den Prüflingen durch die 
Qualifizierungsleitung eröffnet. Die Eröffnung und et-
waige Äußerungen der Prüflinge sind aktenkundig zu 
machen.

§ 28

Zertifikatausstellung Traineeprogramm

(1) Bei erfolgreichem Abschluss des Traineeprogramms 
erhalten die Teilnehmenden von der Prüfungsbehörde ein 
Zertifikat, mit dem die Erfüllung der Vorgabe nach § 5 
Nummer 2 LVO-MLR für die Erlangung der Laufbahn-
befähigung für den gehobenen technischen Forstdienst 
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dokumentiert wird. Das Zertifikat weist die Noten der 
Prüfungen, die errechnete Gesamtbewertung mit Zahlen-
wert und die Notenbezeichnung aus. 

(2) Das Bestehen des Traineeprogramms begründet 
keinen Anspruch auf Übernahme in ein Arbeits- oder 
Dienstverhältnis der oder des Teilnehmenden gegenüber 
dem Anstellungsträger.

§ 29

Prüfungsakten

(1) Die Prüfungsakte enthält die Niederschrift zur Prü-
fung nach § 17 Absatz 1 sowie für alle Teilnehmenden 
den Antrag auf Zulassung nach Anlage 2, die Zulassung 
zum Trainee- oder Qualifizierungsprogramm durch die 
Zulassungsbehörde, den Ausbildungsnachweis nach An-
lage 5, die schriftliche Prüfung nach § 19, die Bewertung 
der mündlichen Waldprüfung nach Anlage 6 sowie die 
Feststellung der Gesamtbewertung durch die Prüfungs-
behörde.

(2) Die Prüflinge haben das Recht auf Einsicht in ihre 
Prüfungsakten. Die Einsichtnahme ist bei der Prüfungs-
behörde schriftlich oder elektronisch zu beantragen. Die 
Prüfungsbehörde teilt der antragstellenden Person Zeit-
punkt und Ort der Einsichtnahme mit.

(3) Die Unterlagen verbleiben für die Dauer von zehn 
Jahren nach Aushändigung des Zertifikats bei der Prü-
fungsbehörde. Nach Ablauf dieser Frist sind die Prü-
fungsakten zu löschen oder zu vernichten, solange und 
soweit diese nicht im Rahmen eines Rechtsstreits benö-
tigt werden.

A B S C H N I T T  4

Forstliche Sachkunde, Anrechnung anderweitig  
erbrachter Leistungen, Übergangsvorschrift

§ 30

Qualifizierungsprogramm zum Erwerb  
der forstlichen Sachkunde

(1) Für den Erwerb der forstlichen Sachkunde gelten die 
Bestimmungen dieser Verordnung mit der Maßgabe, 
dass

1.	auch private Forstverwaltungen als Qualifizierungs-
stellen nach § 6 zugelassen sind, sofern dort mindes-
tens eine forstliche Fachkraft mit der Laufbahnbefähi-
gung für den gehobenen technischen Forstdienst oder 
den höheren Forstdienst angestellt ist,

2.	für die Zulassung zum Qualifizierungsprogramm eine 
vertragliche Vereinbarung mit der Qualifizierungs-
stelle sowie die Erfüllung der Zulassungsvorausset-
zungen nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 und 4 ausreichen 
und ein Antrag auf Zulassung nach Anlage 7 bei der 
Zulassungsbehörde nach § 5 Absatz 2 eingereicht 
wird; die Aufgaben der Qualifizierungsstelle nach § 8 

Absatz 4 gelten sinngemäß; eine Einstellung in das 
Qualifizierungsprogramm erfolgt nach der Erteilung 
der förmlichen Zulassung durch die Qualifizierungs-
stelle,

3.	die Dauer des Qualifizierungsprogramms nach § 9 
Absatz 1 78 Wochen beträgt, 

4.	die verpflichtenden Lehrgänge und Seminare nach § 9 
Absatz 3 Nummer 1 die in Anlage 8 Spalte D als lehr-
gangsrelevant gekennzeichneten Inhalte nach Spalte A 
beinhalten,

5.	der forstliche Revierdienst nach § 9 Absatz 3 Num-
mer 2 mindestens die in Anlage 8 Spalte C mit Buch-
stabe R gekennzeichneten Inhalte nach Spalte A um-
fasst,

6.	der Innendienst nach § 9 Absatz 3 Nummer 3 die in 
Anlage 8 Spalte C mit Buchstabe I gekennzeichneten 
Inhalte nach Spalte A beinhaltet,

7.	die Dauer der Praxisphase nach § 9 Absatz 5 26 Wo-
chen beträgt und die Inhalte des Rahmenplans nach 
Anlage 8 Spalte A umfasst, deren Intensität sich nach 
den in Anlage 8 Spalte B gefassten Intensitätsstufen 
richtet,

8.	bei der Teilnahme am Qualifizierungsprogramm in 
Teilzeit nach § 12 Absatz 1 der Beschäftigungsumfang 
nach § 12 Absatz 2 Satz 3 sich auf 46,58 Prozent be-
läuft, die Dauer des Qualifizierungsprogramms nach 
§ 12 Absatz 3 Satz 1 156 Wochen beträgt und sich die 
Dauer der Praxisphase nach Nummer 7 auf eine Dauer 
von 52 Wochen erhöht und

9.	der Gegenstand der Prüfungen nach den §§ 19 und 20 
die in Anlage 8 Spalte E als prüfungsrelevant gekenn-
zeichneten Inhalte nach Spalte A sind.

(2) Wer das Qualifizierungsprogramm nach Maßgabe 
dieses Paragrafen erfolgreich abgeschlossen hat, erhält 
von der Prüfungsbehörde ein Zertifikat, mit dem die Er-
langung der forstlichen Sachkunde nach § 21 Absatz 5 
Nummer 2 LWaldG dokumentiert wird. Das Zertifikat ist 
kein Nachweis einer Qualifikationsprüfung zum Erwerb 
einer Laufbahnbefähigung.

(3) Die Prüfungsbehörde kann auf Antrag das Vorliegen 
der forstlichen Sachkunde aufgrund von in anderen Bun-
desländern, bei anderen Arbeitgebern oder in sonstiger 
Weise erbrachten Ausbildungs- und Prüfungsleistungen 
anerkennen, wenn 

1.	der Nachweis über mindestens den Abschluss eines 
forstwirtschaftlich orientierten Diplomstudiengangs 
an einer Fachhochschule oder den Abschluss eines 
forstwirtschaftlich orientierten Bachelor-Studiengangs 
an einer Hochschule erbracht wird, 

2.	die Ausbildungsinhalte im Wesentlichen den Vorgaben 
des Rahmenplans nach Anlage 8 entsprechen und 

3.	eine Prüfung erfolgreich abgelegt wurde, die mindes-
tens aus einem schriftlichen und einem mündlichen 
Teil bestanden hat.
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Hierzu sind die entsprechenden Nachweise der Prüfungs-
behörde vorzulegen. 

(4) Die Prüfungsbehörde kann einzelne Prüfungsleistun-
gen anerkennen. Teilweise erbrachte Ausbildungsinhalte 
sollen nicht anerkannt werden. Nicht erbrachte Prüfungs-
leistungen sind im Rahmen der mindestens jährlich statt-
findenden Prüfungstermine nach § 18 Absatz 2 nachzu-
holen. 

§ 31

Anrechnung anderweitig erbrachter Leistungen

Wird beim Antrag auf Zulassung zum Traineeprogramm 
nach § 8 die forstliche Sachkunde nach § 30 Absatz 2 

nachgewiesen, sind die in Anlage 8 Spalte A genannten 
Ausbildungsinhalte von der Prüfungsbehörde auf das 
Traineeprogramm anzurechnen. Die Teilnehmenden er-
halten einen Rahmenplan nach Anlage 3, in dem die nach 
Satz 1 angerechneten Inhalte kenntlich gemacht sind. 

§ 32

Übergangsvorschrift

Für Trainees, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung  
bereits im Traineeprogramm für den gehobenen techni-
schen Forstdienst stehen, gelten weiterhin die Bestim-
mungen des Trainee-Erlasses des jeweiligen Einstel-
lungsjahres.

Anlage 1
(zu § 8 Absatz 2 Nummer 3)

Erklärung

Familienname, Vorname(n) 

Geburtstag; Geburtsort

Ich versichere, dass gegen mich derzeit kein gerichtliches Strafverfahren, kein polizeiliches oder staatsanwaltliches 
Ermittlungsverfahren oder ein Disziplinarverfahren anhängig ist.

Ort und Datum Vor- und Nachname in Druckschrift und Unterschrift
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Anlage 2
(zu § 8 Absatz 4, § 12 Absatz 1 und § 29 Absatz 1)

Antrag auf Zulassung

zum Traineeprogramm

(Anschrift Qualifizierungsstelle)

Regierungspräsidium Freiburg

Abteilung 8 Forstdirektion

Bertholdstraße 43

79114 Freiburg

Wir beantragen nach § 8 Absatz 4 der Qualifizierungs- und Prüfungsordnung gehobener technischer Forstdienst  
(QuaPrOgtF) die formale Zulassung zum Traineeprogramm in

   Vollzeit

   Teilzeit mit 50 Prozent nach § 12 Absatz 1 QuaPrOgtF

für 

Frau / Herrn ___________________________________

geboren am ___________________________________	 in ___________________________________________

Ort und Datum Unterschrift Teilnehmende / Teilnehmender
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Wir bestätigen nach § 8 Absatz 4 QuaPrOgtF, dass uns die oben genannte Person folgende Unterlagen im Original oder 
als Kopie schriftlich oder elektronisch vorgelegt hat:

   �die Bescheinigung über den Abschluss eines forstwirtschaftlich orientierten Diplomstudiengangs an einer Fach-
hochschule oder den Abschluss eines forstwirtschaftlich orientierten Bachelor-Studiengangs an einer Hochschule,

   �eine Studienbescheinigung mit der vorläufigen Durchschnittsnote,

   �die Bescheinigung über den Besitz eines gültigen Jagdscheins,

   �eine schriftliche Erklärung, dass weder strafrechtliche Ermittlungs- oder Strafverfahren noch Disziplinarverfahren 
anhängig sind.

   �Des Weiteren bestätigen wir den Eingang eines Führungszeugnisses nach § 30 Absatz 1 Satz 1 BZRG, das nicht 
älter als drei Monate ist und keine Eintragung hat oder Eintragungen nach § 3 BZRG enthält, die jedoch einer 
späteren Verbeamtung nicht im Wege stehen.

Ort und Datum

Vorname, Name Qualifizierungsleitung Unterschrift
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Anlage 3
(zu § 9 Absatz 3 und 5,

§ 13 Absatz 1 Nummer 3,
§ 19 Absatz 1,

§ 20 Absatz 3 und 
§ 31)

Rahmenplan

zum Traineeprogramm 

Kennzeichnung der Spalten:

Spalte A

Es werden die Themen und Inhalte des Rahmenplans benannt.

Spalte B

Für einzelne Qualifizierungsbereiche und -inhalte wird das Qualifizierungsziel in drei Intensitätsstufen festgelegt. 
Diese werden wie folgt definiert und gekennzeichnet:

+	 Kennenlernen: 	 Das Wissen um die Existenz eines Vorgangs
		  (Grundbegriffe aneignen, Faktenwissen aufbauen)

++	 Verstehen, Aneignen:	 Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten sind vorhanden, 
		  Grundzusammenhänge werden gesehen und verstanden
		  (Merkmale unterscheiden, Begriffe zuordnen)

+++	 Beherrschen: 	 Umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten 
		  (Treffen selbständiger Entscheidungen, Problemlösungen herbeiführen)

Spalte C

Es wird festgelegt, in welchem Teilbereich des Qualifizierungsabschnitts Ausbildungsphase die Inhalte nach Spalte A 
den Trainees zu vermitteln sind

R  =  forstlicher Revierdienst nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 QuaPrOgtF

I  =  Innendienst nach § 9 Absatz 3 Nummer 3 QuaPrOgtF

Spalte D

Es wird festgelegt, ob der Inhalt nach Spalte A in einem verpflichtenden Lehrgang oder Seminar nach § 9 Absatz 3 
Nummer 1 QuaPrOgtF zu behandeln ist.

×  =  Lehrgangsrelevant

Spalte E

Es werden die Inhalte und Themen nach Spalte A benannt, die in den Prüfungen nach § 18 Absatz 1 QuaPrOgtF rele-
vant sind.

S  =  Schriftliche Prüfung nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 QuaPrOgtF,

M  =  Mündliche Waldprüfung nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 QuaPrOgtF
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1 Allgemeine Einführung

1.1 Allgemeiner Geschäftsbetrieb der Qualifizierungsstelle ++ R/I

Organisationsaufbau, Aufgaben der Qualifizierungsstelle,  
Aufgaben der Mitarbeitenden, Waldaufteilung nach Besitzarten, 
allgemeiner Dienstbetrieb, Besprechungsroutinen, Teilnahme an 
Dienstbesprechungen und Planberatungen

1.2 Forstrevier ++ R

Einweisung insbesondere in laufende Betriebsplanungen und 
Betriebsarbeiten, standörtliche, waldbauliche und betriebliche 
Gegebenheiten

1.3 Innendienst ++ I

Steuerung und Arbeitsorganisation der Qualifizierungsstelle, 
Aktenablage, IT, Schriftverkehr, Teilnahme an Besprechungen 
und Protokollführung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
und Ämtern

1.4 Berufskundliche Einführung + ×

Inhalte und Ablauf des Traineeprogramms,

Berufsbild des gehobenen technischen Forstdienstes, Aufbau 
und Aufgaben der Landesverwaltung, im speziellen der forst
lichen Organisationen, Ziele der Forstwirtschaft in Baden- 
Württemberg, Waldbesitzarten typische Besonderheiten 

2 Betriebsplanung und Vollzug im Staats- oder  
Körperschaftswald

+++ R/I × S/M

Periodische Betriebsplanung, Einrichtungswerk mit Wald
entwicklungstypenrichtlinie, Baumarteneignung und Behand-
lungstypen in der Forsteinrichtung sowie der Waldfunktionen-
kartierung

Jahresplanung und Vollzug der Naturaldaten und Finanzmittel 
auf Ebene der Qualifizierungsstelle

Betriebswirtschaftliche Grundlagenplanungen mit Kennzahlen 
und Auswertungen sowie Finanz- und Arbeitsplanung erstellen 
und überwachen

Zertifizierungssysteme (PEFC, FSC)

Vorgaben aus Fachplanungen wie Naturschutz, Wasserschutz

3 IT-Fachverfahren +++ R/I ×

Überblick und Einsatzzweck der forstlichen IT-Fachverfahren 
und Anwendung der maßgeblichen Programme, insbesondere 
FOKUS2000, InFoGIS, Revierleitertablet, Kenntnis der Daten-
flüsse und Bedeutung der Datenerhebung und -verarbeitung 

Collector-App, DWSM, PW App, BoKä App, Wald-Expert-App 
und darauf folgende Entwicklungen
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4 Ablaufplanung einer Maßnahme +++ R × M

Studium der einschlägigen Planunterlagen nach Nummer 2  
unter Einbeziehung von naturschutzfachlichen Aspekten,  
insbesondere Waldnaturschutz und Natura 2000

Kenntnis der technischen Möglichkeiten

Gefährdungsbeurteilung mit Maßnahmen

Vorkalkulation insbesondere von benötigten Arbeitskapazitäten, 
anfallendem Lohn und Materialien

Ablaufplanung

Erstellung des Arbeitsauftrags

Vergabe von Forstbetriebsarbeiten (Abschluss Werkvertrag)

AGB-Forst inklusive Qualitätsanforderungen zur Ausführung 
der Forstbetriebsarbeiten

Überwachung der Betriebsarbeiten

Ausführungsnachweise

Abrechnung der Maßnahme und Nachkalkulation sowie 
Schlussbetrachtung mit Feedback

Verbuchung der vollzogenen Maßnahme in der Naturalplanung 
und der Kosten-Leistungs-Rechnung

5 Standortskunde

5.1 Allgemeine Einführung ++ × S/M

Wuchsgebietseinteilung im Land, Standortskundeverfahren  
des Landes, Methodik und Arbeitsweise der Standortskartierung 
mit Erstellen der Standortskarte sowie der Bedeutung der 
Einzelsignaturen

Auswirkungen des Klimawandels auf Standorte

5.2 Beschäftigung mit standortskundlichen Verhältnissen in der 
Qualifizierungsstelle

++ R

6 Waldbau

6.1 Naturnahe Waldwirtschaft, Waldentwicklungstypenrichtlinie +++ × S/M

6.2 Bestandesbegründung

6.2.1 Durchführung, mindestens jedoch Planung einer künstlichen 
Bestandesbegründung:

+++ R M

Saat, Pflanzung, Aus- und Nachbesserung, Pflege der Forst
kulturen, unter Verwendung der Arbeitsschritte nach Nummer 4 
und der Waldentwicklungstypenrichtlinie

6.2.2 Übernahme von Pflanzgut, Qualitätskontrolle ++ R × M

Forstpflanzen mit überprüfbarer forstlicher Herkunft, Forst
vermehrungsgutgesetz

6.2.3 Naturverjüngungsverfahren +++ R M

Durchführung, mindestens jedoch Planung anfallender Einzel-
aufgaben von der Vorbereitung bis zur Sicherung, unter Ver-
wendung der Arbeitsschritte nach Nummer 4 und der Wald
entwicklungstypenrichtlinie unter Berücksichtigung von Zerti
fizierung und FFH-Richtlinien und den hier geltenden Ver-
schlechterungsverboten
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6.3 Jungbestandspflege +++ R M

Durchführung, mindestens jedoch Planung anfallender Einzel-
aufgaben in Jungwuchs, Dickung oder Stangenholz unter Ver-
wendung der Arbeitsschritte nach Nummer 4 und der Wald
entwicklungstypenrichtlinie

6.4 Mischwuchsregulierung in Verjüngungsflächen ++ R M

6.5 Schlagpflege – Nachbereitung einer Hiebsmaßnahme über  
Naturverjüngung

+ R

6.6 Astung, Technik und Dokumentation der Wertästung + R

6.7 Auszeichnen mindestens je eines Vor- und Hauptnutzungsbe-
standes im Nadel- und Laubholz beziehungsweise in Laub-  
und Nadelmischwaldbeständen unter Einbeziehung der ein-
schlägigen Planunterlagen nach Nummer 2 und 5.1

+++ R M

6.8 Waldökologie und Klimawandel ++ R/I

7 Technische Produktion

7.1 Nutzungspläne +++ R ×

Aufstellung von Planvorschlägen auf Grundlage der aktuellen 
Forsteinrichtung

7.2 Arbeitssicherheit in der Waldarbeit +++ R × S/M

Kenntnis und Anwendung der geltenden gesetzlichen Regelungen 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gefährdungsbeurteilung

Kenntnisse der gängigen persönlichen Schutzausrüstungen

Bewertung von Hiebsflächen anhand von Stockbildern, Check-
liste Arbeitssicherheit und Konsequenzen bei Nichtbeachtung der 
geltenden Regelungen sowie dem Umgang damit in der Praxis

7.3 Durchführung einer Hiebsmaßnahme in je einem Vor- und 
Hauptnutzungshieb

+++ R M

unter Verwendung der Arbeitsschritte nach Nummer 4 und  
Berücksichtigung der Schlagordnung

7.4 Absperren und Absichern von Hiebsorten einschließlich der  
Besucherlenkung und Information der Bevölkerung inclusive 
der Baustellenkommunikation

++ R/I

7.5 Verkehrssicherung +++ R/I × S

Kenntnisse der gesetzlichen Regelungen und Anwendung des 
Verkehrssicherungsleitfadens

Absperrung und Absichern von Hiebsmaßnahmen entlang von 
Infrastruktureinrichtungen, Erholungsschwerpunkten und festen 
Einrichtungen wie Waldkindergärten oder Friedwald

Überprüfen des Gesundheitszustandes von Bäumen an Straßen

8 Forstnutzung und Holzmarkt

8.1 Allgemeine Grundlagen ++ R/I ×

Holzverkaufsmanagement, Holzverkaufsplanung, Entwicklun-
gen am Holzmarkt, Gängige Verkaufsverfahren wie Freihand-
verkauf, Meistgebotsverfahren oder Vorverträge, Holzübergabe 
und Abfuhrkontrolle, Allgemeine Holzverkaufs- und Zahlungs-
bedingungen sowie AGB-Brennholz und AGB-Flächenlos mit 
umsatzsteuerlichen Regelungen zum Holzverkauf, Auslandsver-
käufe
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8.2 Holzsortierung +++ R × M

Aufstellung von Sortenplänen und Loszusammenstellungen für 
ausgewählte Hiebe,

Aushaltung und Sortierung des Rohholzes nach den geltenden 
Regelungen im Nadel- und Laubholz

9 Waldschutz

9.1 Erkennen abiotischer und biotischer Schäden; Bestimmung 
wichtiger Insekten

++ R × M

9.2 Einsatz von Pflanzenschutzpräparaten ++ R × M

Wirkungsweise, Kenntnis der Sicherheitsbestimmungen,  
Lagerung und Anwendung alternativer Methoden

Dokumentation des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln unter 
Einbeziehung von bestehenden Zertifizierungsvorgaben

9.3 Hoheitlicher Forstschutz + R/I ×

10 Waldnaturschutz und Landschaftspflege

10.1 Kenntnisse von Schutzgütern und -gebieten sowie rechtliche 
Vorgaben für die Waldwirtschaft

+++ × S

10.2 Mitwirkung bei der Planung von Einzelmaßnahmen, insbeson-
dere bei Waldbiotopen, Waldschutzgebieten und Natura 2000 
Gebieten

+ R/I

10.3 Anwendung der Vorgaben des Alt- und Totholzkonzeptes,  
Erstellung einer Konzeption für Habitatbaumgruppen und  
Refugien

++ R/I × M

10.4 Durchführung von Einzelmaßnahmen ++ R

Landschaftsverbessernde Maßnahmen, etwa Traufpflege,  
Pflege von Fließgewässern, Heckenpflege, Anlage und Unter-
halt von Biotopen

10.5 Erholungseinrichtungen ++ R

Bau und Unterhalt von Erholungseinrichtungen, Überwachung 
der Betriebssicherheit von Erholungseinrichtungen, Kenntnisse 
bestehender Normen

11 Walderschließung

11.1 Planung und Dokumentation der Feinerschließung in einem  
Bestand

+++ R × M

11.2 Wegeunterhaltungsmaßnahmen ++ R × M

Durchführung, mindestens jedoch Planung einer Wegeunterhal-
tungsmaßnahme unter Verwendung der Arbeitsschritte nach 
Nummer 4 und Einbeziehung der Frage der Wasserableitung

12 Wildtiermanagement und Jagd +++ R S/M

Jagd- und Wildtiermanagementgesetz, Wildschadensabwehr, 
Wildschadensverhütung

Mitwirkung bei der Erstellung von Verbissgutachten (Forst
liches Gutachten), praktischer Jagdbetrieb und Vermarktung 
von Wildbret

13 Forstliche Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation ++ R/I ×

Waldbegänge oder Waldführungen, Präsentationen vor  
Gremien, Presse- und Medienarbeit, Beteiligung an Waldtagen 
und Ausstellungen sowie Kommunikation mit Verbänden und 
Bürgerinitiativen
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14 Waldpädagogik ++ R ×

Kenntnis der Konzepte und der Institutionen, Durchführung,  
jedoch mindestens Planung, einer waldpädagogischen Ver
anstaltung

15 Forstliche Förderung

15.1 Forstliche Fördermaßnahmen im Land +++ I × S

Kenntnis über Verwaltungsvorschriften, insbesondere der Ver-
waltungsvorschrift Naturnahe Waldwirtschaft und der Gemein-
schaftsaufgabe Küstenschutz sowie der Zusammenhang mit 
EU-Förderverfahren, Stellung, Bearbeitung sowie Prüfung 
forstlicher Förderanträge und Vollzugsnachweise im Körper-
schafts- und Privatwald

15.2 Beratung und Planung von forstlichen Fördermaßnahmen in der 
Qualifizierungsstelle

++ R/I

16 Beratung und Betreuung

16.1 Beratung ++ R

Beratungsgespräche mit Privatwaldbesitzenden

16.2 Betreuung ++ R/I

Kenntnis der Förderkomponenten in der Betreuungstätigkeit, 
Umsetzung im Wald und in FOKUS

Möglichkeiten der ständigen Betreuung

Betriebsplanung und Vollzug im ständig betreuten Privatwald 
(Treuhandvertrag, Waldinspektionsvertrag)

17 Personalmanagement

17.1 Personalführung +++ R/I ×

Gespräch mit Mitarbeitenden, Beurteilung, Motivation von  
Mitarbeitenden, Führen durch Zielvereinbarung, Kenntnis  
von Leitlinien

17.2 Kommunikation und Gesprächsführung +++ ×

17.3 Arbeitsorganisation +++ R/I ×

Zeitmanagement, Arbeitsschwerpunkte im Jahreslauf,  
Werkzeuge um Arbeitsspitzen zu brechen, Selbstmotivation, 
Stressbewältigung, methodische Grundlagen

17.4 Gesundheitsschutz ++ R/I

Gefährdungsanalyse, Grundlagen der Ergonomie, Unfallver
sicherung, Meldung von Arbeitsunfällen, Verbandsbuch

17.5 Entlohnungsverfahren ++ R/I

Ausführung sämtlicher in der Qualifizierungsstelle anfallenden 
Arbeiten, insbesondere der IT-Verfahren

17.6 Ausbildung + R/I

Grundkenntnisse der Forstwirtausbildung

18 Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Steuerwesen

18.1 Haushaltssystematik, Haushaltsrecht, Haushaltsgrundsätze,  
Buchungsvorgänge, Kassenanweisungen

+++ I × S

18.2 Vergaberecht und Vergabeverfahren für forstliche Maßnahmen ++ I ×

18.3 Entgelte- und Gebührenabrechnung + I

18.4 Kosten-Leistungs-Rechnung, Jahresabschluss, Controlling ++ I ×
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18.5 Umsatzsteuer, Betrieb gewerblicher Art, optierende Forst
betriebe

++ I ×

19 Grundstücksangelegenheiten + I

An- und Verkauf, Grundüberweisungsvereinbarungen, Vor-
kaufsrecht, Vermietung und Verpachtung, Gestattungsverträge, 
Steuern und sonstige Abgaben, Fortführung der Karten- und 
Flächenunterlagen, Waldwertschätzung

20 Landesplanung ++ I × S

Grundzüge der Landes- und Fachplanung im Land, Raum
ordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, Wald
umwandlungsverfahren, Landesbauordnung

21 Rechtsangelegenheiten

21.1 Grundlagen der Verwaltungskunde ++ I × S

Verwaltungsverfahrensrecht, Verwaltungsakt, Bescheid,  
Genehmigungen, insbesondere organisierte Veranstaltungen

21.2 Arbeits- und Beamtenrecht sowie spezielles Dienstrecht ++ I ×

Stellung der Beamtin, des Beamten, Rechte und Pflichten der 
Beamtin, des Beamten

Stellung als Ermittlungsbeamtin oder -beamter der Staatsan-
waltschaft und Forstschutzbeauftragte oder Forstschutzbeauf-
tragter, Theorie und Praxis, Eigenschutz

21.3 Abwicklung von Vorgängen zu fachbezogenen Rechtsgrund
lagen wie Landeswaldgesetz oder Landesnaturschutzgesetz

++ R/I × S

21.4 Privatrechtliche Angelegenheiten ++ I ×

Gestattungsverträge 
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Anlage 4
(zu § 10 Absatz 1)

 

 

 
Qualifizierungsplan 

zum Traineeprogramm 

zum Erwerb der forstlichen Sachkunde 
 
 

bei (Qualifizierungsstelle) __________________________________________________ 
 
vom _______________ bis ___________________ 
 
für Herrn / Frau __________________________________________________ 
 
1 Besondere Qualifikationen 

 
Folgende besondere Qualifikationen sind vorhanden, die über das allgemein 
geforderte forstfachliche Grundlagenwissen und Methodenwissen hinausgehen. 
Diese Punkte werden bei der Aufstellung des Qualifizierungsplans berücksich-
tigt: 
 
• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 
 

2 Ausbildungsphase 
 

2.1 Verpflichtende Lehrgänge und Seminare 
 
nach § 9 Absatz 3 Nummer 1 beziehungsweise § 30 Absatz 1 Nummer 4 der 
Qualifizierungs- und Prüfungsordnung gehobener technischer Forstdienst (Qua-
PrOgtF) 
 
sechs Wochen 
 

Lehrgangsname von - bis 
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2.2 Forstlicher Revierdienst 
 
nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 beziehungsweise § 30 Absatz 1 Nummer 5 Qua-
PrOgtF 
 
in der Regel 26 Wochen 
 

Qualifizierungsstelle von - bis Wochen 
   

   

Summe Wochen  

 
2.3 Innendienst 

 
nach § 9 Absatz 3 Nummer 3 beziehungsweise § 30 Absatz 1 Nummer 6 Qua-
PrOgtF 
 
in der Regel 12 Wochen 
 

Qualifizierungsstelle von - bis Wochen 
   

   

Summe Wochen  

 
Nummer 2.2 und 2.3 müssen zusammen mindestens eine Dauer von 38 Wo-
chen umfassen. 

 
 
 
3 Praxisphase 

 
nach § 9 Absatz 5 beziehungsweise § 30 Absatz 1 Nummer 7 QuaPrOgtF 
 
52 oder 26 Wochen. 
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Qualifizierungsstelle von - bis Wochen 
   

   

Summe Wochen  

 
4 Wahlveranstaltungen 

 
nach § 9 Absatz 6 QuaPrOgtF mit individuellen Scherpunkten 
 
vier Wochen 
 

Veranstaltungsname von - bis Wochen 
   

   

Summe Wochen  

 
Erforderliche vertiefende Fortbildungsthemen 
 
_____________________________________________________________ 
 

5 Hospitation 
 
nach § 9 Absatz 7 QuaPrOgtF 
 
maximal vier Wochen 
 

Qualifizierungsstelle / Betrieb von - bis Wochen 
   

   

Summe Wochen  
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6 Summarische Darstellung der Dauer der Qualifizierungsabschnitte 

Nummer 2 bis 5 
 

Qualifizierungsabschnitt Wochen 

Verpflichtende Lehrgänge  

Forstlicher Revierdienst  

Innendienst  

Praxisphase  

Wahlveranstaltungen  

Hospitation  

Summe Wochen (104 oder 78 Wochen)  

 
7 Fachbetreuung 

 
Frau / Herrn ___________________________________________________  
 
wird als Fachbetreuung während der Qualifizierung beraten und unterstützen. 
 
Zentrale Aufgaben der Fachbetreuung sind: 
 
• Beratung in allen fachlichen Angelegenheiten 
• Koordination vor Ort 
 
Gegebenenfalls ergänzende Hinweise zu den Weisungsbefugnissen der Fach-
betreuung die diese wahrnehmen kann. 
 

8 Weitere organisatorische Eckpunkte  
Unterbrechungszeiten nach § 11 QuaPrOgtF,  
Teilzeitregelung nach § 12 QuaPrOgtF 
 
• ___________________________________________________ 

 
• ___________________________________________________ 
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9 Übergabe Rahmenplan 

 
Der Rahmenplan zur Ausbildung wurde am ____________ übergeben. 

 
 
____________________________________ __________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmende / Teilnehmender 

 
 
___________________________ 

Unterschrift Qualifizierungsleitung 

 
 
 
___________________________ 

Unterschrift Fachbetreuung 

 
 
 
 
 

Anlage 5 
(zu § 9 Absatz 8, § 13, § 22 Absatz 3 und § 29 Absatz 1) 

 
Ausbildungsnachweis 

zum Traineeprogramm 

zum Erwerb der forstlichen Sachkunde 
 
 

bei (Qualifizierungsstelle) _________________________________________________ 
 
vom _______________ bis ___________________ 
 
für Frau / Herrn __________________________________________________ 
 

 
Ausbildung in Teilzeit nach § 12 QuaPrOgtF 
 
gewährter Nachteilsausgleich nach § 22 QuaPrOgtF 

Anlage 5
(zu § 9 Absatz 8, § 13, § 22 Absatz 3 und § 29 Absatz 1)

 

 

 
9 Übergabe Rahmenplan 

 
Der Rahmenplan zur Ausbildung wurde am ____________ übergeben. 

 
 
____________________________________ __________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmende / Teilnehmender 

 
 
___________________________ 

Unterschrift Qualifizierungsleitung 

 
 
 
___________________________ 

Unterschrift Fachbetreuung 

 
 
 
 
 

Anlage 5 
(zu § 9 Absatz 8, § 13, § 22 Absatz 3 und § 29 Absatz 1) 

 
Ausbildungsnachweis 

zum Traineeprogramm 

zum Erwerb der forstlichen Sachkunde 
 
 

bei (Qualifizierungsstelle) _________________________________________________ 
 
vom _______________ bis ___________________ 
 
für Frau / Herrn __________________________________________________ 
 

 
Ausbildung in Teilzeit nach § 12 QuaPrOgtF 
 
gewährter Nachteilsausgleich nach § 22 QuaPrOgtF 
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Hiermit bestätigen wir die Erfüllung der für die Zulassung zu den Prüfungen relevan-
ter Voraussetzungen nach § 13 Absatz 1 QuaPrOgtF:  
 

die vorgeschriebenen verpflichtenden Lehrgänge und Seminare wurden voll-
ständig besucht,  
 
die vorgeschriebene Mindestausbildungszeit von 38 Wochen in den Teilberei-
chen forstlicher Revierdienst nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 QuaPrOgtF und In-
nendienst nach § 9 Absatz 3 Nummer 3 QuaPrOgtF wurden erbracht und 
 
es wurden während der Ausbildungsphase vom __________ bis _________alle 
prüfungsrelevanten Inhalte des Rahmenplans nach der Qualifizierungs- und 
Prüfungsordnung gehobener technischer Forstdienst vermittelt; der Rahmen-
plan wurde der oder dem Trainee am ____________ übergeben, 
 

Von den für die Zulassung zu den Prüfungen relevanten Voraussetzungen wurde aus 
folgendem Grund abgewichen:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Das Vorgehen wurde mit der Prüfungsbehörde besprochen und mit Bescheid vom 
____________ genehmigt.  
 
 
____________________________________ __________________________ 

Ort / Datum Unterschrift Teilnehmende / Teilnehmender 

 
 
___________________________ 

Unterschrift Fachbetreuung 

 
 
___________________________ 

Unterschrift Qualifizierungsleitung 
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Anlage 6 

(zu § 20 Absatz 4 und § 29 Absatz 1) 
 

Bewertung mündliche Waldprüfung 

Personalangaben 
Familienname, ggf. abweichender Geburtsname, Vorname Geburtsdatum 

Qualifizierungsstelle 

Nachteilsausgleich 
Gewährte Maßnahmen zum Nachteilsausgleich 

 

Prüfungsort / Prüfungszeit  
Prüfungsort  von / bis 

Prüfungskommission 
Name, Amtsbezeichnung, Dienststellung der Mitglieder der Prüfungskommission 

 

1. Prüfungskommissionsvorsitzende / -vorsitzender: 
 
2. Fachprüfende / Fachprüfender 1: 
 
3. Fachprüfende / Fachprüfender 2: 
 

Prüfungsgebiet 1: ____________________________________ 

Für die Bewertung maßgebliche Aspekte 
Punkte* 
(max. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 6
(zu § 20 Absatz 4 und § 29 Absatz 1)
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Prüfungsgebiet 2: ____________________________________ 

Für die Bewertung maßgebliche Aspekte 
Punkte* 
(max. 8)  

 

 

 

 

 

 

 

Prüfungsgebiet 3: ____________________________________ 

Für die Bewertung maßgebliche Aspekte 
Punkte* 
(max. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfungsgebiet 4: ____________________________________ 

Für die Bewertung maßgebliche Aspekte 
Punkte* 
(max. 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 
* sehr gut = 8 Punkte 

gut = 7 - 6 Punkte 

befriedigend = 5 Punkte 

ausreichend = 4 - 3 Punkte 

mangelhaft = 2 - 1 Punkte 

ungenügend = 0 Punkte 

nach § 21 Absatz 3 QuaPrOgtF 
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Bewertungstableau 

 Punkte 

Prüfungsgebiet 1: ________________________________ (max. 8 Punkte)  

Prüfungsgebiet 2: ________________________________ (max. 8 Punkte)  

Prüfungsgebiet 3: ________________________________ (max. 8 Punkte)  
Prüfungsgebiet 4: ________________________________ (max. 8 Punkte)  

Gesamtpunktzahl  (max. 32 Punkte)  

Note (nach § 21 Absatz 4 QuaPrOgtF)  

 

Gesamtbewertung 

Frau / Herr ______________________ hat die Punktzahl von _________und die 
Note ____________ nach § 21 Absatz 4 QuaPrOgtF erreicht.  
Frau / Herr ______________________ hat damit die mündliche Waldprüfung nach 
§ 20 Absatz 6 Satz 2 QuaPrOgtF 
 
 bestanden 
 nicht bestanden. 
 
Erläuterungen: 
 

 

 

______________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 

 

_____________________________________________________________ 
Name, Unterschrift Prüfungskommissionsvorsitzende / -vorsitzender 

 

 

______________________________________________ _____________________________________________ 
Name, Unterschrift Fachprüfende / Fachprüfender 1 Name, Unterschrift Fachprüfende / Fachprüfender 2 
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Anlage 7 
(zu § 12 Absatz 1 und § 30 Absatz 1 Nummer 2) 

 
Antrag auf Zulassung 

zum Qualifikationsprogramm zum Erwerb der forstlichen Sachkunde 
 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
(Anschrift Qualifizierungsstelle) 

 
 
Regierungspräsidium Freiburg 
Abteilung 8 Forstdirektion 
Bertholdstraße 43 
79114 Freiburg 
 
 
 
Wir beantragen nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 QuaPrOgtF die formale Zulassung 
zum Qualifizierungsprogramm mit Prüfung zum Erwerb der forstlichen Sachkunde in 
 

Vollzeit 
 
Teilzeit mit 50 Prozent nach § 12 Absatz 1 QuaPrOgtF 

 
für  
 
Frau / Herrn ___________________________________ 
 
geboren am ____________________ in _____________________________ 
 
 
 

_______________________________ ___________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmende / Teilnehmender 

 

Anlage 7
(zu § 12 Absatz 1 und § 30 Absatz 1 Nummer 2)
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Wir bestätigen nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 QuaPrOgtF, dass eine vertragliche 
Vereinbarung zwischen der Qualifizierungsstelle und der oben genannten Person so-
wie eine Bescheinigung über den Abschluss eines forstwirtschaftlich orientierten Dip-
lomstudiengangs an einer Fachhochschule oder den Abschluss eines forstwirtschaft-
lich orientierten Bachelor-Studiengangs im Original oder in Kopie schriftlich oder 
elektronisch vorliegt. 
 
Des Weiteren bestätigen wir den Eingang eines Führungszeugnisses nach § 30 
Absatz 1 Satz 1 BZRG, das nicht älter als drei Monate ist und keine Eintragungen 
hat oder Eintragungen nach § 3 BZRG enthält, die jedoch der Durchführung von 
hoheitlichen Aufgaben während der Ausbildung nicht im Wege stehen. 

 
 
_______________________________ 

Ort, Datum 

 
 
________________________________ _____________________ 

Vorname Name Qualifizierungsleitung  Unterschrift 

 
 
 

Anlage 8 
(zu § 30 Absatz 1 Nummer 4 bis 7 und 9, Absatz 3 Nummer 2 und § 31) 

 
Rahmenplan 

zum Erwerb der forstlichen Sachkunde 
 

Kennzeichnung der Spalten: 
 
Spalte A 
 
Es werden die Themen und Inhalte des Rahmenplans benannt. 
 
Spalte B 
 
Für einzelne Qualifizierungsbereiche und Qualifizierungsinhalte wird das Qualifizie-
rungsziel in drei Intensitätsstufen festgelegt. Diese werden wie folgt definiert und ge-
kennzeichnet: 
 

Anlage 8
(zu § 30 Absatz 1 Nummer 4 bis 7 und 9, Absatz 3 Nummer 2 und § 31)

Rahmenplan

zum Erwerb der forstlichen Sachkunde

Kennzeichnung der Spalten:

Spalte A

Es werden die Themen und Inhalte des Rahmenplans benannt.

Spalte B

Für einzelne Qualifizierungsbereiche und Qualifizierungsinhalte wird das Qualifizierungsziel in drei Intensitätsstufen 
festgelegt. Diese werden wie folgt definiert und gekennzeichnet:

+	 Kennenlernen: 	 Das Wissen um die Existenz eines Vorgangs
		  (Grundbegriffe aneignen, Faktenwissen aufbauen)

++	 Verstehen, Aneignen:	 Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten sind vorhanden,
		  Grundzusammenhänge werden gesehen und verstanden
		  (Merkmale unterscheiden, Begriffe zuordnen)

+++	 Beherrschen: 	 Umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten 
		  (Treffen selbständiger Entscheidungen, Problemlösungen herbeiführen)
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Spalte C

Es wird festgelegt, in welchem Teilbereich des Qualifizierungsabschnitts Ausbildungsphase die Inhalte nach Spalte A 
den Teilnehmenden zu vermitteln sind.

R  =  forstlicher Revierdienst nach § 30 Absatz 1 Nummer 5 QuaPrOgtF

I  =  Innendienst nach § 30 Absatz 1 Nummer 6 QuaPrOgtF

Spalte D

Es wird festgelegt, ob der Inhalt nach Spalte A in einem verpflichtenden Lehrgang oder Seminar nach § 9 Absatz 3 
Nummer 1 QuaPrOgtF zu behandeln ist.

×  =  Lehrgangsrelevant

Spalte E

Es werden die Inhalte und Themen nach Spalte A benannt, die in den Prüfungen nach § 18 Absatz 1 QuaPrOgtF rele-
vant sind.

S = Schriftliche Prüfung nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 QuaPrOgtF,

M = Mündliche Waldprüfung nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 QuaPrOgtF

A B C D E

Inhalt

In
te

ns
itä

ts
st

uf
e

A
us

bi
ld

un
gs

ph
as

e 

L
eh

rg
an

gs
in

ha
lt

Pr
üf

un
gs

in
ha

lt

1 Allgemeine Einführung

1.1 Allgemeiner Geschäftsbetrieb der Qualifizierungsstelle ++ R/I

Organisationsaufbau, Aufgaben der Qualifizierungsstelle,  
Aufgaben der Mitarbeitenden, Waldaufteilung nach Besitzarten, 
allgemeiner Dienstbetrieb, Besprechungsroutinen, Teilnahme  
an Dienstbesprechungen und Planberatungen

1.2 Forstrevier ++ R

Einweisung insbesondere in laufende Betriebsplanungen und 
Betriebsarbeiten, standörtliche, waldbauliche und betriebliche 
Gegebenheiten

1.3 Innendienst ++ I

Steuerung und Arbeitsorganisation der Qualifizierungsstelle, 
Aktenablage, IT, Schriftverkehr, Teilnahme an Besprechungen 
und Protokollführung

1.4 Berufskundliche Einführung + ×

Inhalte und Ablauf der Qualifizierung, Berufsbild des Forst-
dienstes, Waldbesitzarten typische Besonderheiten

2 Betriebsplanung und Vollzug im Staats-, Körperschafts- oder 
Privatwald

+++ R/I × S/M

Periodische Betriebsplanung, Einrichtungswerk mit Waldent-
wicklungstypenrichtlinie, Baumarteneignung und Behandlungs-
typen in der Forsteinrichtung sowie der Waldfunktionenkartie-
rung

Jahresplanung und Vollzug der Naturaldaten und Finanzmittel 
auf Ebene der Qualifizierungsstelle
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Betriebswirtschaftliche Grundlagenplanungen mit Kennzahlen 
und Auswertungen sowie Finanz- und Arbeitsplanung erstellen 
und überwachen

Zertifizierungssysteme (PEFC, FSC)

Vorgaben aus Fachplanungen wie Naturschutz, Wasserschutz

3 IT-Fachverfahren ++ R/I ×

Überblick und Einsatzzweck der forstlichen IT-Fachverfahren, 
Kenntnis der Datenflüsse und Bedeutung der Datenerhebung 
und -verarbeitung

Collector-App, DWSM, PW App, BoKä App, Wald-Expert-App 
und darauf folgende Entwicklungen

4 Ablaufplanung einer Maßnahme +++ R × M

Studium der einschlägigen Planunterlagen nach Nummer 2 
unter Einbeziehung von naturschutzfachlichen Aspekten,  
insbesondere Waldnaturschutz und Natura 2000

Kenntnis der technischen Möglichkeiten

Gefährdungsbeurteilung mit Maßnahmen

Vorkalkulation insbesondere von benötigten Arbeitskapazitäten 
und anfallendem Lohn und Materialien

Ablaufplanung

Erstellung des Arbeitsauftrags

Vergabe von Forstbetriebsarbeiten (Abschluss Werkvertrag)

AGB-Forst inklusive Qualitätsanforderungen zur Ausführung 
der Forstbetriebsarbeiten 

Überwachung der Betriebsarbeiten

Ausführungsnachweise

Abrechnung der Maßnahme und Nachkalkulation sowie 
Schlussbetrachtung mit Feedback

Verbuchung der vollzogenen Maßnahme in der Naturalplanung 
und der Kosten-Leistungs-Rechnung

5 Standortskunde

5.1 Allgemeine Einführung ++ × S/M

Wuchsgebietseinteilung im Land, Standortskundeverfahren  
des Landes, Methodik und Arbeitsweise der Standortskartierung 
mit Erstellen der Standortskarte sowie der Bedeutung der  
Einzelsignaturen

Auswirkungen des Klimawandels auf Standorte

5.2 Beschäftigung mit standortskundlichen Verhältnissen in der 
Qualifizierungsstelle

++ R

6 Waldbau

6.1 Naturnahe Waldwirtschaft, Waldentwicklungstypenrichtlinie +++ × S/M

6.2 Bestandesbegründung

6.2.1 Durchführung, mindestens jedoch Planung einer künstlichen 
Bestandesbegründung:

+++ R M

Saat, Pflanzung, Aus- und Nachbesserung, Pflege der Forstkul-
turen, unter Verwendung der Arbeitsschritte nach Nummer 4 
und der Waldentwicklungstypenrichtlinie
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6.2.2 Übernahme von Pflanzgut, Qualitätskontrolle ++ R × M

Forstpflanzen mit überprüfbarer forstlicher Herkunft, Forstver-
mehrungsgutgesetz

6.2.3 Naturverjüngungsverfahren +++ R M

Durchführung, mindestens jedoch Planung anfallender Einzel-
aufgaben von der Vorbereitung bis zur Sicherung, unter Ver-
wendung der Arbeitsschritte nach Nummer 4 und der Wald
entwicklungstypenrichtlinie, gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung von Zertifizierung und FFH Richtlinien und den hier gel-
tenden Verschlechterungsverboten

6.3 Jungbestandspflege +++ R M

Durchführung, mindestens jedoch Planung anfallender Einzel-
aufgaben in Jungwuchs, Dickung oder Stangenholz unter Ver-
wendung der Arbeitsschritte nach Nummer 4 und der Waldent-
wicklungstypenrichtlinie

6.4 Mischwuchsregulierung in Verjüngungsflächen ++ R M

6.5 Schlagpflege – Nachbereitung einer Hiebsmaßnahme über  
Naturverjüngung

+ R

6.6 Astung, Technik und Dokumentation der Wertästung + R

6.7 Auszeichnen mindestens je eines Vor- und Hauptnutzungsbe-
standes im Nadel- und Laubholz beziehungsweise in Laub-  
und Nadelmischwaldbeständen unter Einbeziehung der ein-
schlägigen Planunterlagen nach Nummer 2 und 5.1

+++ R M

6.8 Waldökologie und Klimawandel ++ R/I

7 Technische Produktion

7.1 Nutzungspläne +++ R ×

Aufstellung von Planvorschlägen auf Grundlage der aktuellen 
Forsteinrichtung

7.2 Arbeitssicherheit in der Waldarbeit +++ R × S/M

Kenntnis und Anwendung der geltenden gesetzlichen Regelun-
gen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gefährdungsbeurteilung

Kenntnisse der gängigen persönlichen Schutzausrüstungen

Bewertung von Hiebsflächen anhand von Stockbildern, Check-
liste Arbeitssicherheit und Konsequenzen bei Nichtbeachtung 
der geltenden Regelungen sowie dem Umgang in der Praxis

7.3 Durchführung einer Hiebsmaßnahme in je einem Vor- und 
Hauptnutzungshieb

+++ R M

unter Verwendung der Arbeitsschritte nach Nummer 4 und  
Berücksichtigung der Schlagordnung

7.4 Absperren und Absichern von Hiebsorten einschließlich der  
Besucherlenkung und Information der Bevölkerung inclusive 
der Baustellenkommunikation

++ R/I

7.5 Verkehrssicherung +++ R/I × S

Kenntnisse der gesetzlichen Regelungen und Anwendung des 
Verkehrssicherungsleitfadens

Absperrung und Absichern von Hiebsmaßnahmen entlang von 
Infrastruktureinrichtungen, Erholungsschwerpunkten und festen 
Einrichtungen wie Waldkindergärten oder Friedwald

Überprüfen des Gesundheitszustandes von Bäumen an Straßen
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8 Forstnutzung und Holzmarkt

8.1 Allgemeine Grundlagen ++ R/I ×

Holzverkaufsmanagement, Holzverkaufsplanung, Entwicklun-
gen am Holzmarkt, Gängige Verkaufsverfahren wie Freihand-
verkauf, Meistgebotsverfahren oder Vorverträge, Holzübergabe 
und Abfuhrkontrolle, Allgemeine Holzverkaufs- und Zahlungs-
bedingungen sowie AGB-Brennholz und AGB-Flächenlos mit 
umsatzsteuerlichen Regelungen zum Holzverkauf, Auslands
verkäufe

8.2 Holzsortierung +++ R × M

Aufstellung von Sortenplänen und Loszusammenstellungen für 
ausgewählte Hiebe,

Aushaltung und Sortierung des Rohholzes nach den geltenden 
Regelungen im Nadel- und Laubholz

9 Waldschutz

9.1 Erkennen abiotischer und biotischer Schäden; Bestimmung 
wichtiger Insekten

++ R × M

9.2 Einsatz von Pflanzenschutzpräparaten ++ R × M

Wirkungsweise, Kenntnis der Sicherheitsbestimmungen, Lage-
rung und Anwendung alternativer Methoden

Dokumentation des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln unter 
Einbeziehung von bestehenden Zertifizierungsvorgaben

9.3 Hoheitlicher Forstschutz + R/I ×

10 Waldnaturschutz und Landschaftspflege

10.1 Kenntnisse von Schutzgütern und -gebieten sowie rechtliche 
Vorgaben für die Waldwirtschaft

+++ × S

10.2 Mitwirkung bei der Planung von Einzelmaßnahmen,  
insbesondere bei Waldbiotopen, Waldschutzgebieten und  
Natura 2000 Gebieten

+ R/I

10.3 Durchführung von Einzelmaßnahmen ++ R

Landschaftsverbessernde Maßnahmen, etwa Traufpflege,  
Pflege von Fließgewässern, Heckenpflege, Anlage und  
Unterhalt von Biotopen

11 Walderschließung

11.1 Planung und Dokumentation der Feinerschließung in einem  
Bestand

+++ R × M

11.2 Wegeunterhaltungsmaßnahmen ++ R × M

Durchführung, mindestens jedoch Planung einer Wegeunter
haltungsmaßnahme unter Verwendung der Arbeitsschritte nach 
Nummer 4 und Einbeziehung der Frage der Wasserableitung

12 Wildtiermanagement und Jagd +++ R S/M

Jagd- und Wildtiermanagementgesetz, Wildschadensabwehr, 
Wildschadensverhütung

Mitwirkung bei der Erstellung von Verbissgutachten (Forst
liches Gutachten), praktischer Jagdbetrieb und Vermarktung 
von Wildbret

13 Forstliche Förderung

13.1 Forstliche Fördermaßnahmen im Land +++ I × S
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Kenntnis über Verwaltungsvorschriften, insbesondere der Ver-
waltungsvorschrift Naturnahe Waldwirtschaft und der Gemein-
schaftsaufgabe Küstenschutz sowie der Zusammenhang mit 
EU-Förderverfahren, Stellung, Bearbeitung und Prüfung forst
licher Förderanträge und Vollzugsnachweise im Körperschafts- 
und Privatwald

13.2 Beratung und Planung von forstlichen Fördermaßnahmen in der 
Qualifizierungsstelle

++ R/I

14 Beratung und Betreuung Privatwald

14.1 Beratung ++ R

Beratungsgespräche mit Privatwaldbesitzenden

14.2 Betreuung ++ R/I

Abschluss PW1-Vereinbarung (fallweise Betreuung), Förder-
komponente in der Betreuungstätigkeit, Umsetzung im Wald 
und in FOKUS 

Möglichkeiten der ständigen Betreuung

Betriebsplanung und Vollzug im ständig betreuten Privatwald 
(Treuhandvertrag, Waldinspektionsvertrag)

15 Personalmanagement

15.1 Personalführung +++ R/I ×

Gespräch mit Mitarbeitenden, Beurteilung, Motivation von  
Mitarbeitenden, Führen durch Zielvereinbarung, Kenntnis  
von Leitlinien

15.2 Kommunikation und Gesprächsführung +++ ×

15.3 Arbeitsorganisation +++ R/I ×

Zeitmanagement, Arbeitsschwerpunkte im Jahreslauf,  
Werkzeuge um Arbeitsspitzen zu brechen, Selbstmotivation, 
Stressbewältigung, methodische Grundlagen

15.4 Gesundheitsschutz ++ R/I

Gefährdungsanalyse, Grundlagen der Ergonomie, Unfall
versicherung, Meldung von Arbeitsunfällen, Verbandsbuch

16 Grundstücksangelegenheiten + I

An- und Verkauf, Grundüberweisungsvereinbarungen, Vor-
kaufsrecht, Vermietung und Verpachtung, Gestattungsverträge, 
Steuern und sonstige Abgaben, Fortführung der Karten- und 
Flächenunterlagen, Waldwertschätzung

17 Landesplanung ++ I × S

Grundzüge der Landes- und Fachplanung im Land, Raum
ordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, Wald
umwandlungsverfahren, Landesbauordnung
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Artikel 2

Änderung der Privatwaldverordnung

§ 3 Absatz 3 Nummer 2 der Privatwaldverordnung vom 
18. Februar 2020 (GBl. S. 47), die durch Artikel 127 der 
Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 
16) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»2.	die forstliche Sachkunde nach Maßgabe der §§ 3 und 
30 der Qualifizierungs- und Prüfungsordnung geho-
bener technischer Forstdienst«.

Artikel 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Verordnung des Ministeriums für 
Ernährung und Ländlichen Raum über die Zulassung 
zum Vorbereitungsdienst für den gehobenen Forstdienst 
im Jahr 2004 vom 19. Mai 2004 (GBl. S. 356) und die 
Qualifizierung- und Prüfungsordnung forstliche Sach-
kunde vom 18. Februar 2020 (GBl. S. 52), die durch Ar-
tikel 125 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 
2022 S. 1,16) geändert worden ist, außer Kraft.

Stuttgart, den 31. Juli 2023� Hauk

Verordnung des Kultusministeriums  
zur Änderung der 

Kindertagesstättenverordnung

Vom 9. August 2023

Auf Grund von § 2a Absatz 4 Nummer 1 des Kinder
tagesbetreuungsgesetzes in der Fassung vom 19. März 
2009 (GBl. S. 162), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259) geändert worden 
ist, wird verordnet:

Artikel 1

In § 3 Absatz 2 der Kindertagesstättenverordnung vom 
25. November 2010 (GBl. S. 1031), die zuletzt durch 
Verordnung vom 24. Juli 2023 (GBl. S. 297) geändert 
worden ist, wird die Angabe »31. August 2023« durch 
die Angabe »31. August 2025« ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

Stuttgart, den 9. August 2023� Schopper

Bekanntmachung des Kultusministeriums 
über den Zeitpunkt des Inkrafttretens  
von Artikel 1 und 3 Nummer 1, 2 und 4  

des Gesetzes zur Änderung des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes,  
des Finanzausgleichgesetzes und  

der Kindertagesstättenverordnung  

Vom 11. August 2023

Nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zur Än
derung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanz-
ausgleichgesetzes und der Kindertagesstättenverord-
nung vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258) wird hiermit be-
kannt gemacht, dass Artikel 1 und 3 Nummer 1, 2 und 4 
des genannten Gesetzes mit dem Abschluss der Verträge 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und allen 
Ländern nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes am 
2. August 2023 in Kraft getreten sind.

Stuttgart, den 11. August 2023� Hager-Mann

� Ministerialdirektor



348	 GBl. vom 18. August 2023� Nr. 14



Nr. 14	 GBl. vom 18. August 2023� 349



350	 GBl. vom 18. August 2023� Nr. 14



Nr. 14	 GBl. vom 18. August 2023� 351

HERAUSGEBER
Staatsministerium Baden-Württemberg,
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart. 

SCHRIFTLEITUNG
Staatsministerium, Oberamtsrätin Antje Stüber
Fernruf (07 11) 21 53-367
E-Mail: antje.stueber@stm.bwl.de

VERTRIEB
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG,
Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart.

DRUCKEREI
Offizin Scheufele in Stuttgart.

BEZUGSBEDINGUNGEN
Laufender Bezug durch den Vertrieb, jährlich 75 Euro. Mehrwertsteuer 
wird nicht erhoben. Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden.

VERKAUF VON EINZELAUSGABEN
Einzelausgaben werden durch die Versandstelle des Gesetzblattes, Staats
anzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, Postfach 10 43 63, 
70038 Stuttgart (Breitscheidstraße 69, 70176 Stuttgart), Telefon (0711) 
6 66 01-44, abgegeben. Der Preis dieser Ausgabe beträgt 7,30 Euro (ein
schließlich Porto und Versandkosten). Mehrwertsteuer wird nicht erhoben.



352	 GBl. vom 18. August 2023� Nr. 14


